
1874 .Montag - en S . Januar

nchstag bett ,

ist zur Vor -

Rentei
S 8ot :

Wahllocalt Ein Zimmer in der Marktschule .

Wahlvorsteher : Herr Stadtvorstcher Meckel .

Stellvertreter : Herr Stadtvorstcher Beckel .
Durch Kaiserliche Verordnung vom 29 . November l . J . . .

— 7—nähme der Wahlen zum Reichstag - er 10 . Januar 1874

Bekanntmachung .

Die Wahlen für den Re !

und die Stiftstrnße . v , , „ , „ .
Wahllocal : Ein Zimmer in der Mittelschule m der Lehrstraße .

Wahlvorsteher : Herr Stadtvorsteher Philippi .

Stellvertreter : Herr Oberlehrer Lanz .

Neunter Wahlbezirk , umfassend : Die Adlerstrabe Castell ,

straße , Platterstraße ( mit Sommerfiraße 1 ) , Schachtstraße (excl . No . 2 )

der Bleichstraße ( lieberhoben , Seeroben , Wellritzthal ) , die Hochstraße ,

Ludwigstraße , Sommerstraße (excl . No . 1 ) , den Walkmühlweg mrt

der Walkmühle , dem Schützenhaus , dem Rauch
'
schen Haus un Atzel -

berg der Blindenschule und der daneben belegenen Gärtnerwohnung ,

die Wellritzmühle , Knochenfiederei , Fasanerie , das HolzhackerhäuSchen,

die Fischzuchtanstalt , Geflügelzuchtanstalt , den Hof Adamsthal und

daS Jagdschloß Platte .

Wahllocal : Ein Zimmer in der ersten Elementarschule .

Wahlvorsteher : Herr Stadtvorsteher Schreiner .

Stellvertreter : Herr Rentner Hrch . Koch - Frlius .

Elfter Wahlbezirk , umfasiend : Die Bleichstraße Franken ,

straße , Helenenstraße , Hellmundstraße , Hermannstraße Schwalbacher .

straße von No . 15 bis incl . No . 61 und mit Schachtstraße 2 und

von No . 20 bis incl . No . 34 , Walramstraße und Wellrchstraße .

Wahllocal : Ein Zimmer in der ersten Elementarschule .

Wahlvorsteher : Herr Kaufmann Philipp Fehr .

Stellvertreter : Herr Stadtvorfieher Gaab .

Wiesbaden , 31 . Deccmber 1873 . Der Oberbürgermeister .

Lanz .

Wiesbadener Tagblatt
Amtliches Organ für die Stadt Wiesbaden .

lennoi
nesdaj
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Sechster Wahlbezirk , umfafiend : Die Kirchhossgasse , den

Kochbrunnenplatz , Kranzplatz , die Langgasse ( excl . No . 2 , 34 , 37

« 5
"

Nachdem die WahlbeM
^
abgMciA,

^
di ! Wchllocalebestimmt und Z ° ^ v ° rst

'

her - H^ aufmmm ^ÄA
^

Knauer ,
_ die Wahlvorsteher und deren Stellvertreter ernannt worden find , ^ ' ^ rsteh ^ . Herr Haumann gw

tr ? nn

_ w? fô ? abMrenzt : Siebenter Wahlbezirk , umfassend : Den Adolphsderg ,

Erster Wahlbezirk , umfassend : Die Adelhaidstraße , Adolphs - I das Dambachthal , die Geisbergstraße , Kapellenstraße , den Leberberg ,
”

attce , Adolphstraße , Albrcchtstraße , Bierstadterstraße , Blumenstraße , I die Nerostraße , den Neuberg , Cie Ouetfirajje , ba § bie

---- Frankfurterstraße , das Haus Gartenfeld , das Poths
'
sche Gartenhaus , I Schöne Aussicht , Sonnenbergerstraße , Taunusstraße (incl . Elisa «

die Neumühle , Bahnwärterhäuschm , Kupfermühle , Steinmühle , ! bethmstraße No . i ) undWilhelmshühe . . .
und 'Gasfabrik und sämmtliche bewohnte Arbeiterhütten zwischen der Wahll 0 cal : (Sm Z ' ^ mer m der Mittelschule in der Lehrstraße .

E ^ Eisenbahn und dem Schiersteinerwege und oberhalb des Rondels , | Wahlvorsteher : Herr Mudrvorsteher r .
$

<ininbrü (fe lBrömser ' sches Gartenhaus rc .) , den Hainerweg , die I Stellvertreter : § ett L >tadtvorsteher Dr . Pagenstecher .

-nutz »chumboldtstraße , Karlstraße , Mainzerstraße mit der Herber
'
schen Be - Acht ^ Wahlbezirk,kiÄaben

^ '

di ? Lkkstm ^ ^
Müllerstraße

'

^ " "Utziing , dem Harz
'
schen Gartenhaus , Bertram

'
schen Gartenhaus rc . , No . 1 ) , Feldstraße , btn Hirschgraben , ta Sefetofo , Wgrafe ,

^ "
Martinstraße , Moritzstraße , Nicolasstraße , Oranienstraße , Rheinbahn - | das Nerothal mit dem Neroberg , die Röderstraße , den Rümerb g

Waüstraße und Bictoriastraße .
e®

'
Wahllocal : Ein Zimmer in der höheren Bürgerschule .

Wahlvorsteher : Herr Kreisgerichtsrath a . D . Bücher .
rt . Stellvertreter : Herr Feldgerichtschöffe I . Schmidt .
mlistist Zweiter Wahlbezirk , umfasiend : Die Dotzheimerstraße nebst

>-na i-den zwischen dieser und dem Schiersteinerwege und dem alten Wal - , . ■ ■ ■

. . . aEggSf - SSÄBs
» ÄSÄSÄ & jA . ■’

= » SSM - S
— Bä » » MS & v - S - - eö .

" sätiifa « » Kte
_ ir i Mauritiusplatz , Schillerplatz und die kleme Schwalbacherstratze .

- 9 . - Wahllocal : Ein Zimmer in der höheren Töchterschule .

Wahlvorsteher : Herr Rechnnngskammerrath a . D . Pfeiffer .

Stellvertreter : Herr Rechtsanwalt Ebel .’
Vierter Wahlbezirk , umfassend : Die Ellenbogengasse , das

— U . r Gemeindebadgäßchen (excl . No . 1 und 2 ) , die Hochstätte , den Markt -

„ 1A platz , die Marktstraße mit Metzgergafse 2 . Mauergaffe , den Michels -

6 - 401 '
berg mit Langgaffe 2 , die Neugasse (excl . 2 ) , den Schulberg und

— - die Schulgasse (excl . 10 und 17 ) .

Wahllocal : Der Rathhaussaal .

, gdahu Wahlvorsteher : Herr Bürgermeister Coulin .

. Lüttw Stellvertreter : Herr Bürgermeisterei - Secretär Spitz .
:n dahu $ Ättftcr Wahlbezirk , umfassend : Tie groß - und kleine

-- Burgstraße , den Cursaalplatz , die Dietenmühle und die Landhäuser
»de « daselbst, Gartenstraße , Goldgaffe mit Langgasse 37 und 37 » den

Graben , Grünweg , die Häfnergasse , das Hermmühlgäßchen , die Mühl -

* Parkstraße , Paulinenstraße , den Theaterplatz , die Webergasse
? (excl . No . 3 , 5 , 29 , 32 und mit Langgaffe 34 ) , kleine Webergaffe ,

- Ui - Wilhelmstraße mit Rheinstraße la und Friedrichstraße 2a .



Bekanntmachung .

Donnerstag den 8 . Januar Vormittags 9 Uhr sollen in dem

Hause Wrbergasie 6 dahier im 2 . Stock verschiedene Mobilien ,
darunter Kanape

' S , Stühle , Tische , Betten , Kommoden , 1 Wasch¬
tisch und sonstige Hausgeräthe gegen gleich baare Zahlung zur
Versteigerung kommen .

Wiesbaden , den 3 . Januar 1874 . Im Auftrage :
8380

__________________
Spitz , Bürgermeisterei - Secretär .

Bekanntmachung .

Donnerstag de « 15 . Januar e . Vormittags 10 Uhr
werden in dem Stadtwalde District Vorderer Neroberg e

825 Stück eichene Wellen und
1325 „ buchene Wellen

öffentlich versteigert .

Sammelplatz auf dem Neroberg .
Wiesbaden , den 3 . Januar 1874 . Im Auftrage :

___________ ____________________ Hell , Secretariats - Assistent .

Bekanntmachung .

Montag den 19 . Januar c . Vormittags 11 Uhr
werden in dem Stadtwalde District Psasteuborn 1 . Lheil

2 Raummeter buchenes Scheitholz ,
162 „ „ Prügelholz und

5350 Stück buchene Wellen

öffentlich versteigert .

Sammelplatz auf dem Holzhackerhäuschen .
Wiesbaden , den 3 . Januar 1874 . Im Auftrage :

____________________________________
Hell , Secretariats - Assistent .

Carhaus zu Wiesbaden .

f
Grosser Maskenball . .

in den

Sälen des Curhauses

zu Wiesbaden

Samftag
den 10 . Danuar 1874 ,

« « ter Betheiligung hiesiger geselliger Vereine .

Die Ballmusik wird von zwei Orchester « ausgeführt .
Sämmtliche Säle — mit Ausnahme der Lesezimmer — stehen für
diesen Abend zur Verfügung der Ballgäste .

Während der Pause werden durch eine Tombola

drei werthvolle Preise
auögespielt . Die laufende Nummer der Eintrittskarte gilt für die
Ziehung . Sämmtliche Nummern der verausgabten Karten werden
in einer Urne verschlossen . Aus diesen Nummern werden — die
erstgezogene als erster Preis , die zweite als zweiter
Preis , die dritte als dritter Preis — gezogen . Die Theil -
nehmer des Balles haben daher im günstigen Fall gleiche An¬
wartschaft auf einen der drei Gewinne .

Der Ball beginnt um 71/ » Uhr , die Säle werden um 6 ' / , Uhr
geöffnet .

.
Preis der Eintrittskarte : Vier Mark ( l Thlr .

10 Sgr . ) für die Person . Für die Gallerte werden , soweit
Raum vorhanden , Karten zu 20 Sgr . ausgegeben , welche indeß
zum Eintritt in den Saal und zur Verloosung nicht berechtigen .

Eintrittskarten sind auf der städtischen Cur - Casse im Curhause ,
rechts vom Portale , sowie in allen Buchhandlungen der Stadt zu
haben . Städtische Cur - Direction .
- ________________________ F - Hey

' l .
________

Zusowe Auftrags Königlichen Amrsgenchts oahier sollen Montag
den 5 . Januar l . I . Nachmittags 3 Uhr in dem hiesigen Rathhause

2 Kleiderschränke ,

1 Theke und

h |)rn . _ ,rt tWrL, „
1 ^ fetb

Versteig -
verfleigert werden . m \

Wiesbaden , den 3 . Januar 1874 . Der Gerichts - Exrcutor .
67

__________________________________________
Rücker . B -rstA-

Feuerwehr .
--

Polizei - Verordnung vom 16 . Jr
1873 , betr . die Wichtigkeit z« Mn
Feuerwehrdienst . / ^ esla

Auf Grund der § § . 5 und 6 der König ! . Verordnung über iftänv
Polizei - Verwaltung in den neu erworbenen Landestheilen Wjzschrü
20 . September 1867 und unter Bezugnahme auf die BestimmwMMci
der am 6 . October 1869 veröffentlichten Feuerwehr - und Löschordnuiund W
für die Stadt Wiesbaden wird unter Aufhebung der BestimnniH ------

dieser Feuerwehr - Ordnung über die Pflichtigkeit zum Feuerweb
dienste mit Zustimmung des Gemeinderathes Folgendes bestinm „

§ . 1 . Die Feuerwehr wird gebildet aus den hiesige « Bürger ^
und den hier wohnenden selbstständigen GeweLss ^
treibenden . Es steht jedoch einem jeden Einwohner l£ ,
freiwillige Eintritt in die Feuerwehr offen . •

e'
« r

Die Dienstzeit beginnt mit dem 25 . und bauert v
zum vollendeten 35 . Lebensjahre .

f

§ . 2 . Alsbald nach geschehener Bürgeraufnahme oder erfolgt ;— —

Zuzug hat der hiernach zur Feuerwehr Pflichttge weg,

Zutheilung zu derselben bei dem Brand - Director oder b
der Bürgermeisterei sich zu melden . »on Ifl

§ . 3 . Die Unterlassung dieser Meldung wird mit einer GeldsMNd
bis zu 3 Thalern geahndet . Lormit

Mit Bezug auf Vorstehendes werden die hiesigen EinwohnAucti
welche hiernach feuerwehrpflichtig sind , aufgefordert , sich im Lm Die

dieses Monats anzumelden . Diejenigen Feuerwehrleute , welche dp55 _ _
35 . Lebensjahr zurückgelegt haben und von dem Feuerwes
dienste befreit sein wollen , haben , unter Rückgabe der empfangen
städtischen Ausrüstungsgegenstände , dies im Laufe dieses Mom Di «
bei dem Unterzeichneten schriftlich anzumelden . Donner

Wiesbaden , den 2 . Januar 1874 . jierbei
___________________________

Der Braud - Director : Sch eurer . ^ nr A

>55

arl

65 Maurer . 457

Bekanntmachung

Sack Kaffee ,1

S
Mä

von
folgende Mobilien , nämlich :

1 ) 1 Bett , 1 Kommode , 1 Schrank , 6 Stühle ,
2 ) 1 Kommode , 1 Kanape und 1 Uhr

versteigert werden .
Wiesbaden , den 27 . December 1873 . Der Gerichts - Executor .

Zufolge Auftrags Königl . Amtsgerichts dahier vom 9 . Decemk
v . I . werden Montag den 5 . Januar l . I . Nachmittags 3 Uhr it

dem hiesigen Rathhaufe

Bekanntmachung .

Zufolge Auftrags König ! .
'

Amtsgerichts dahier werden MontaWMM
den 5 . Januar Nachmittags 3 Uhr in dem hiesigen Rathhau

1 Sack Reis ,
1 Fatz Branntwein ,

'

1 Faß Rum j3 ° 4

versteigert werden . Zit
Wiesbaden , den 2 . Januar 1874 . Der Gerichts - Executor . bei H «

67 Semmler . öleichsj

Bekanntmachung . ,

Zufolge Auft . ags des Königl . Amtsgerichts dahier vom 11 .
81

werden Montag den 5 . Januar l . I . Nachmittags 3 Uhr in betr— ?

Ratbhause 1 Kanape , 6 Stühle , 1 Kommode und 1 Tisch versteigert ,
Wiesbaden , den 3 . Jänuar 1874 . Der Gerichts - Executor . L±in ‘f

67
_____________________ __________________

Ullius . j
Em Eonfirmande « - Anzug ist billig zu verkaufen . Wi^ etber

Expedition . 833 !



xutot ,

(Eingang durch die Tborfahrt ) .8311

cutor .

Bleichstraße 14 im 3 . Stock rechts .4579

Mont !

athhau Die Unterzeichnete (geborene Französin ) ertheilt jungen
Mädchen von anständigen Eltern in den Nachmittagsstunden
von 2 — 5 Uhr Unterricht in der französischen Conversation .

Zugleich werden die Schülerinnen in weiblichen Hand¬
arbeiten unterwiesen und überwacht .

Frau Rouise Zoppi .

Bon meiner Erkrankung wieder hergestellt , bin ich , wie früher ,

täglich
Vormittags bis 10 und Nachmittags von 2 - 3 Uhr

für Hals - und Brustkranke zu sprechen .
8398 Br . Heinrich , Kirchgasse 25 » .

16 . 3, Bekanntmachung
Eeit | n Montag den 5 . Januar Vormittags 9 Uhr werden Goldgasse 2

( Restauration Wagner
" ) verschiedene Möbel , darunter 6 voll¬

über »ständige Dienstbotenbetten , Tische , Stühle , große Bilder ,
en tWjzschränke , Kleidergestelle , Ofen mit Rohr , großer Kaffeebreuner ,

rmunzGlaschengestelle , Bier - und Flaschenkörbe , mehrere Dutzend Bier -

iordnAund Weingläser u . dgl . gegen gleich baare Zahlung versteigert .

« 8 Versteigerung .

Kommenden Mittwoch den 7 . Januar , Nachmittags
' ri >c *2 Uhr anfangend , werden in dem Auctionslokal Friedrichstraße 6

öffentlich gegen gleich baare Zahlung versteigert : 17 Stück ganze ,
,ner °)albe , viertel , sowie achtel ohmige Weinfässer , verschiedene Packlisten ,

. , tine Malzdörre nebst Feuerung , 1 gussene Säule , 1 Säulofen ,
uen ü'

ott >ie eine Parthie Cementplatten .
. , , S55 Ferd . Müller , Auctionator .

rfolgdk ----- ------------------

Geschäftsbücher
in verschiedener Größe und Liniatur , dauerhaft gebunden , zum

Fabrikpreise bei Wilhelm Wirth ,
7832 Taunusstraße 2 .

Ein Schreibpult ,

circa 105 (Zentimeter lang , wird zu kaufen gesucht von

8248 Osw . Beisiegel , Kirchgasse 20 .

Eine Wirtschaft oder ein dazu passendes Lokal wird zu

miethen gesucht . Adressen unter W . W . 7 erbeten bei der Expe¬

dition d . Bl . 7294

Tanzunterricht .

Beginn des II . Cursuö Mittwoch den

7 . Januar für die Damen um 7 Uhr ,

für die Herrn um 8 ^/2 Uhr Abends .

Lokal . Badhaus zum schwarzen Bock ,

Kranzplatz .

8408
____

Qifo Pornewnu «

Tienximterricht .

Zu dem vor einigen Tagen begonnenen neuen CursuS könnm

noch Herren und Damen beitreten . Baldgefällige Anmeldungen
werden in meiner Wohnung entgegengenommen .

Ph . Schmidt , Tanzlehrer , Moritzstraße 6

Notizen .
Heute Montag dm 5 . Januar , Vormittags 9 Uhr :

Versteigerung verschiedener Mobiliargegmstände , Bier > und Weingläser rc .,
in dem Hause Goldgasse 2 ( Restauration Wagner ) . ( S . heut . Bl .)

Vormittags 11 Uhr :
Versteigerung von Kleidungsstücken , verschiedenen Hausgeräthen und einem

Bett , in dem hiesigen Rathhause , Zimmer No . 1 . ( S . Tgbl . 2 ) .
7744

uh

*

Notiz für Schuhmacher .

breiten Schuhdrill zu 18 kr . / gflf (

otoie alle Schuhmacherartikel äußerst billig bei

3384
_____

Ph , Gnthmaan . Häfnergasie 16 im 1 . Stock .

Zimmerspäne und Klötzchen sind fortwährend zu haben

:utor . bei Herrn Zimmermeister Friedrich Rossel , verlängerte
ölkichstraße , neben der Hutfabrik des Herrn Pfeiffer . 8164

Gut erhaltene Kleider , Stiefeln und Schuhe kauft

1 » Jets zu den höchsten Preisen A . Görlach ,
. ^ 8115 Michelsberg 7 , Ecke vom Gemeindebadgäßchen .

■fleiaet !
2
-4 nebeneinanderliegende Plätze in der 1 . Ranggallerie

u | ot - (Winier - Abonneinent ) sind abzugeben . Näh . Neuberg 2 . 8138

— - Schützenhofstrasse 1

gerben Bier - und Bordeaux - Flaschen angekauft . 7953

Ruhrkohlen P Qualität
von der

Zeche Helene & Amalie

find fortwährend in ganzen Waggons , sowie in einzelnen Fuhren
und Maltern zu haben in den Holz - & Kohlenh and lungen

Michelsberg 3 und . Hochstraße 1 . 8067

iircwm ■ MoieleH
( trockene ) , getrocknete Kiefernäpfel ( vorzügliches Material

zum Feueranmachen ) , sowie Nutzkohlen und Ruhrkohlen
I . Qualität sind stets zu beziehen und werden auf Verlangen auf

der Stadtwaage gewogen . . m ,
181 _______________

J . K . Dernbach in Biebrich .

RuIirkoMeii I . Qual .

find in jedem Quantum zu beziehen bei
A . Brandscheid ,

Ecke der Emser - und Walramstraße .

Preis per Fuhre » 20 Ctr . 17 fl . 30 kr . 6567

Stubrer Ofen - , Schmiede - und

Nutzkohlen
die Fuhr (20 Ctr . ) 17 fl . , per Malter 2 fl . 54 kr . empfiehlt die

Holz - und Kohlenhandlung von F . Deimer ,

7176 Hellmundstraße 7 und Feldstraße 11 .
"

Eichene Treppentritte und Wangen
sind billigst zu haben bei . , w
8146 Reonhard Pebus m Cltville .

s Versteigerung
) 0N 100 wollenen Pferdedecken , sowie einer Partie Reit '

ieldsüMNd Fahrgefchirre kommenden Donnerstag den 8 . Januar

Vormittags 10 Uhr und nötigenfalls Nachmittags 2 Uhr in dem

wohiiÄnctionslokal Friedrichstraße 6 .

i Lai Die Decken sind alle neu .

sche jp55 Ferd . Müller , Auctionator .

S Vorläufige Anzeige .

Die große monatliche Möbelversteigerung findet
Donnerstag den 15 . Januar statt . Gegenstände , welche
Herbei versteigert werden sollen , müssen bis zum 13 . Januar in

i£ 6£ .) em Auctionslokale Friedrichstraße 6 angemeldet werden .

>55 Ferd . Müller , Auctionator .



Sprudel .

Austausch - er Duten .

Diejenigen Herren , welche in Folge des großen Andrangs Duien

erhalten , können dieselben heute Montag bei dem Cassirer
unserer Gesellschaft , Herrn August Engel , Taunusstraße 2 ,

gegen die Kappe Umtauschen .
189 Der große Rath der Gesellschaft » Sprudel " .

ÄSpnibef.

Heute fr <

Montag , 5 . Januar a . e . / W
- Abends IIMin . vorllUhr :

Zweite 189

Generalversammlung
im Saale des „ Victoria - Hotels4 ’

( Eingang von der Wilhelmstraße ) .

Saal - Oeffnung 11 Minuten nach 7 Uhr .

Einzug des Comit6 ' s 11 Minuten vor 8 Uhr präcise .

Schluß 11 Minuten nach 11 Uhr .

Fremdenkappen und Stern 1 Thaler pro Abend .

Abstempelung früher gelauster Fremdenkappen 20 Sgr .

Einführung Hiesiger ist nicht gestattet . Fremden - Ein -

führung durch Einzeichnung in ' s Fremdenbuch . An der Kaffe
werden Kappen für Hiesige nicht ausgegeben .

Der große Rath der Gesellschaft » Sprudel " .

Närrischer Perser - Club .

Die Mitglieder werden ersucht , sich ihre Kappe bei Herrn Kappen¬
macher Georg , Michelsberg , baldigst anmessen zu lassen , indem
die erste Herrensitzung am 12 . Januar abgehalten wird . Neue

Mitglieder können fich jeder Zeit bei Gastwirth P . M . Lang
einzeichnen .
8407 Das närrische Ministerium der Perser .

Grosse Masken - Garderobe .

Für die bevorstehenden Maskenbälle sind neue Dominos in

großer Auswahl zu verleihen untr zu verkaufen , auch werden ganze
Anzüge nach Maaß « ' gefertigt Friedrichstraße 30 .

_________
8369

Wohnungs - Veränderung .

Von heute an wohne ich Schwalbacherstraße 21a

Hinterhaus eine Stiege hoch .
8397

__
W . Flacht , Schuhmacher .

Wohnungs - Veränderung .

Schuhmacher Enkirch wohnt nicht mehr Michelsberg 8 ,
sondern Spiegelgasse 11 und empfiehlt sich dem geehrten Publi -
kum , sowie der Nachbarschaft bestens .

________________
8244

Mein Cabinet rinn Haarschneiden und

Raftrev befindet sich jetzt Lauggasse 12 .

M . Schembs , Bader und Chirurg .

Zss» . Gleichzeitig empfehle mein Lager in deutschen und

französischen Parfümerien und Toilette - Gegen¬
ständem

____________________________________
8312

Drei gebrauchte Herde zu kaufen gesucht . Näh . Expev . 7913

Vereiu für Naturkunde **

.

Mittwoch den 7 . Januar Abends 6 Uhr im Museumsfi ,

Vortrag des Herrn Landesgeologen Dr . Koch : Geologische M

des Regierungsbezirks Wiesbaden . — Damen und Nichtmiizlie :
können eingeführt werden . __________

Der Borstand . 5!

Lokal - Protestantenverein .

Dienstag den 6 . Januar Abends 8 Uhr im 6 $ ,

der Frau Gastwirth Hahn , Spiegelgaffe : s weit

Won als versa m m I uns .

in welcher Herr Pfarrer Schröder aus Freirachdorf einen Vock

halten wird . Nichtmitglieder können eingeführt werden . Zu n

zahlreichem Besuche ladet ergeb enst ein

305 Her Vorstand .

Cäeilien - Verein
Heute Abend 71/ » Uhr : Probe . _______ _____________

S

Aerztlicher Verein .

Mittwoch den 7 . Januar d . I . Abends 8 Uhr :

V ersammlimg
im » Saalbau Schirmer " .

Tagesordnung : Die Geheimmittelfrage .
____________

2

Verein der Inhaber hieslgei
Schneidergesehäfte . si

Heute Abend 8y » Uhr : Versammlung im „ Cafe SW

Wirthschasts - Aebernahme .

Ich zeige hiermit einem hiesigen Publikum , sowie meinen frühe ----

Gästen ganz ergebenst an , daß ich unter dem Heutigen die Wiki

schäft von der Rheinischen Brauerei , zum

Mettlschett Hof ,

früher Restauration Wagner , übernommen habe t

werde mich bemühen , die mich beehrenden Gäste zufrieden zu stet
Achtungsvoll

J . Bromier , Restaurateur ,
8401 früher auf der Marix - Brauerei .

Motel nasch .

Durch die bekannte Fabrik des Herrn Dorfelder in M

habe ich meine Billard ’ « Herrichten und mit Gummi - Bänd !

versehen laffen , wovon ich die Herren Billardspieler benachrichtig __
C . Basch Wittwe . S

NB . Von dem beliebten Bayerischen Export - Bier Hani
eine neue Sendung angekommen .

__________________________
89

Heute Abend : Metzelsnppe bei

8409 J , Haas , kl . Schwalbacherstraße i
_ _ _ _ _ | Qi)

Geschäfts - Aufgabe
verkaufe ich meine sämmtlichen Waaren von heute an z« eine :
Einkaufspreis gegen Baarzahlung . Oest

Die 4 Erker - Lampen sind zu verkaufen . befin
Wiesbaden , den 8 . L -eptember 1873 . Ann

15385 M . WlnTer ,
5 Weberqasse ! 3

Maschinenseide und - Garn empfiehlt V

J . M . Gülcher , gestc

Kleiderschränke und Bettstellen zu vert . Nerostr . 16 . 651 Vor
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7978
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Schelle
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F . E . Haussmann ,

Ecke der Rhein - und Oranienstraße .

in .

im &

6e ,
' » mrfii
he BL

miigliei

Soeben erschien im Verlag von Ehr . Eimbarth ’ s Buch¬

handlung , Kranzplatz 2 :

Kahrpostporto - Tarif ,

Zwei Landhäuser L «
Curpark gelegen , find zu verkaufen oder auch zu vermlethen .

Näheres in der Expedition d . Bl .     ± £ £ 1?

^ K ^ Wäg ^ Kohlenafch ^ und Hauskehricht sind unentgeld '

lich abxuholen Helenenstraße 18a . ,— , .
"

Mchrere grotze unv kleine Bauplätze in der kleinen

Schwülbacherstrabe sind zu verkaufen . Näh . Kirchgasse 12 . 6827

Lohkuchcn in jedem Quantum billigst bei

7483 Angnst Thomte , Stemgafse 15 .

Kanarienvögel zu verkl Rheinbahnstraße 5 , 8 St . h . 81 ^ 0 ,

gültig vom 1 . Januar 1874 : a ) im inneren Verkehr des Reichspost ,

aebiets , b ) im Wechselverkehr zwischen dem Reichspostgebiet und

Bayern und Württemberg , c ) im Verkehr mit dem Auslande für
die deutsche Beförderungsstrecke ; nebst Verzeichnis ; der Postanstalten ,

welche in der ersten Zone ( 10 Meilen ) von Wiesbaden liegen und

einem ausgerechneten Tarif bis zum Gewicht von 50 Pfd . (Auf

Oesterreich - Ungarn , sowie auf die im Transit durch Oesterreich zu

befördernden Fahrpostsendungen findet der neue Tarif zunächst keine

Anwendung .) Preis : 2 st - Sgr . ° * ° °

Gummischuhe werden reparirt Faulbrunnenftratze l0 . 8358

Vor einigen Tagen wurde Röderitrahe 6 eine schwarze Kahe

gestohlen . Derjenige , der daselbst Auskunft zur Wiedererlangung

derselben ertheilt oder sie zurückbringt , erhält eine gute Belohnung .

L6. 6Üi Bor Ankauf wird gewarnt .
8405

Oranienstratz - 2 . Oranierrstratzc 2 .

Feines Tafelobst :

Per Hundert 1 st . 30 kr . bis 3 st . , schöUt

Reinette « und Ealville per Hundert 2 fl . bis 3 ft . 30 kr . ,

vorzügliche Back - und Kochäpfel empfehlt bestens

7979 Jr • üj « HRUWSiiimi » *

Roth wein per Flasche 36 und 48 kr . ,

Bordeaux St . Gstdphe per Flasche 1 fl . 1 - kr . ,

weikren Tischwein Per Liter 24 und 36 kr . ,
weiyen Aiww « »

v1868t Liter 48 kr . ohne GlaS

die noch vorräthigen :

Sommer - und Winterkleider Stoff e
,

farbige und schwarze Seidenstoffe und Sammte
,

schwarze Cachemires und Alpaccas ,

schwarze Grenadines und Bareges ,

Cattune und Jaconnets ,

Lama
’
s

,
Flanelle und Unterrockstoffe ,

Chäles
, Spitzentücher und Regenmäntel .

Wolf „ ptr Rrone

i Vorst

Zu n

and

in
3

empfiehlt Conditor Mitteldorf , Bahnhofstrabe 12 . 8366

Ein rentables Geschäftshaus , worin s- ' t Pahren ein Specerei -

und Kohlengeschäft betrieben worden ist Fam >l,enverhälwiste halber

unter günstigen Bedingungen zu verkaufen . Näh . Exped . 839b

300,000 Stück gut gebrannter Backsteine sind zu verkaufen .

Näbercs in der Expedition d . Bl . ,

Im Uause dieses Monats

. . . .
zu sehr billigen Preisen verkauft

Mchäflliche Jbrmiuanen
aller Art

9 fertigt di8

ä £ . S ^ effeii ^ eta
^ ' o^ of- feitfidruiierei

Langgasse 27 .

- LO'



Versorgungshaus für alte Leute .

Noch weitere Weihnachtsgaben erhalten : Von Herrn Berger
1 Körbchen Lebkuchen ; von Herrn P . S . 1 fl . 30 fr . und von

Herrn Oberst o . Schartow 1 Hose , 1 Rock , welches herzlichst dan -
kend bescheinigt _________

H . Volbert , Hausmeister . 185

Blinden Anstalt .
Wir bescheinigen mit deni besten Danke den Eingang folgender

Geschenke : Nachträglich zur Christbescherung von Frau Fuhr 1 fl .
und Ungenannt 12 kr . , sodann für die Anstaltskaffe von I . B . W .
3 Thlr . und Frau H . M . 2 fl .
19

______________________________
Der Vorstand .

Oestreichische Silbercoupons .

Für Oestreichische , in Frankfurt a . M . nicht
zahlbare Silbercoupons zahlen wir bis aus
Weiteres 1

**

4/2
° /o über Frankfurter Cours , das ist

fl . 5 . 31 . per Coupon de fl . 5 . Oestreichisch Silber .

8356
______

Marcus Serie < fe Co .

Gold - und Silber -

Litzen , Spitzen , Fransen , Quasten , Flitter Le . bei
8326

_______________
Christ . Jstel , Langgaste 13 .

EnypfcMumgj '

Alle Arten Herrengarderobe werden in eleganter Ausstat¬
tung zu reellen und billigen Preisen nach Maaß verfertigt , sowie
getragene aufgearbeitet , modernisirt und gereinigt .
8344 F . Knoop , Faulbrunnenstraße 1 , Hth . 2 . St .

Corsetts in großer Auswahl und billigen Preisen empfiehlt
J . M . Güleher ,

8219
________________________

Ecke der Rheinstraße und Kirchgoffe .

Felsenkeller , sZ " T ^ e

rs, » ch ftw » Ocliseninaulsalal . « z - z

Rindfleisch
kostet bei mir von heute an 20 kr . per Pfd .
8190 J . Hetzel , Metzger , Schachtstraße 11 .

Hammelsteisch ä 14 kr . bei JK . Zlicotat , Steing . 23 . 7887

Ceiueut und gern , schwarzen Kalk
stets frisch aus Lager bei Lei . Weygandt . 8343

Ein Monatmädchen oder - Frau gesucht Häfnergasie 13 . 8275
Eine Zuschneiderin für Confection sucht Engagement . Offerten

unter E . F . werden in der Exped . d . Bl . erbeten . 8301
Ein Mädchen sucht Beschäftigung im Weißzeugnähen und Ausbeffern .

Näh . d . Frau Probator Ebert Wwe . , kl . Schwalbacherstr . 7 . 8128
Eine junge Frau sucht Monatstelle . Näh . Hellmundstraße 15a ,

4 Treppen hoch . 8359

Anständige Mädchen können das Klcidermachen gründlich erlernen .
Näheres Lehrstraße 27 . 8361

Eine zuverlässige Wittwe sucht Beschäftigung in allen vorkommen¬
den Arbeiten , als Waschen , Putzen rc . Näh . Mauergaffe 19 . 8319

Eine Schneiderin , welche englisch und französisch spricht , wünscht
Beschäftigung . Näh . Langgasse 28 . 8347

Eine tüchtige Waschfrau kann noch 2 Tage Beschäftigung erhalten
Steingaffe 11 . 8371

Ein reinliches Mädchen sucht Monatstelle . Näh . Mauergasse 3 . 8367

In dem hiesigen Civil - Hospital wird in einiger Zeit die Sie ! -
der Haushälterin frei . Bewerberinnen wollen sich schriftlich an tt ® er

Königliche Hospital - Commission wenden . gewies
Ein gesetztes Mädchen wird zu zwei Kindern gesucht . Näh « « 3 ' n

Steingasse 35 im Laden . 79 ?; Bade

Ein ordentliches Mädchen , welches bürgerlich kochen kann und d,
® n

Hausarbeit versteht , wird gesucht Webergaffe 4 Parterre rechts . 8181
Ein tüchtiges Zimmermädchen mit guten Zeugniffen wird gesich

® er

Näheres im Badhaus zum Stern . 81 $; Herder

Ein braves Dienstmädchen auf gleich gesucht . Näheres Oranim
straße 18 Parterre . 825: ® ’n

Ein ordentliches Mädchen , welches auch etwas Feldarbeit versieh Ster

auf gleich gesucht . Näheres Dotzheimerstraße 18 . 821: ® eJ

UL »

wird ein braves Mädchen für Küchen - und Hausarbeit gesich fein
Ein solides Mädchen , welches kochen kann und als Mädchen all « Birnb ,

sich jeder Arbeit willig unterzieht , wird gesucht . Näh . Exped . 824 : Ein
Ein reinliches Mädchen , welches bürgerlich kochen kann und st / £

der häuslichen Arbeit unterzieht , wird auf 2 Monate gesucht San » ' L

gasse 34 . 825 !welche,
Dienstpersonal findet stets Stellend . Rayß , Friedrichstr . 23 . 829 ; leihmc

Ein solides , gesetztes Pfädchen , welches selbstständig kochen kam sucht.
und in Hausarbeit erfahren ist , gegen guten Lohn auf Ostern ade Ein

früher gesucht . Näheres Expedition .
'

575
Ein ordentliches Dienstmädchen auf gleich gesucht Kirchgaffe 21 .

Ecke der Hochstätte .
"

743t ™

Den geehrten Herrschaften wird für gleich gut empfohlenes Dienst W ^n

personal nachgewiesen d . Frau B i r ck, Goldgasse 6 ( Cafä Schiller ;
Ein gewandtes , fleißiges Hausn .ädcken wird gesucht . Nähere

Kronzpla « 11 . 83ä ' in ~ x
Eine Herrschaftslöchin sucht Stelle . Näheres Dambachtyal :

im 3 . Stock links . Eintritt am 15 . Januar oder 1 . Februar . 838 '

Ein Mädchen mit guten Attesten sofort oder zum 1 . Februar gesucht ' An
Näheres Kirchgaffe 11 , Parterre . 833h

Nach Fürth wird eine französische Bonne , die etwas Hausarbei
übernimmt , gesucht . Näheres Expedition . 832 !m ((, .,e

Eine zweite Köchin , welche nebenbei auch Küchenarbeit mitversehe ^ s.
-^

muß , wird gegen 100 fl . Lohn per Jahr gesucht von m .
Ed . Thomae , beI

Deutsches Kaffeehaus in Mainz . 834t

Gut empfohlenes Dienstpersonal erhält fort - Ein

während sehr gute Stellen b . Birck , Goldg . 6 .̂ 0

Ein zu jeder Hausarbeit williges Mädchen wird auf gleich « 'y
"

sucht . Näheres Langgasse 10 , 1 . Stock . 810 « tz

Ein ordentliches Mädchen wird auf 15 . Januar gesucht . Nähere « für
Mühlgaffe 11 . 8371 lieb

Ein gebildetes Frauenzimmer gesetzten Alters , welches schon einig!

Jahre bei fremden Herrschaften cvnditionirte , in häuslichen , fotoitg
29c

in ollen Handarbeiten erfahren ist , englisch und etwas französisEx ^
spricht , sucht eine Stelle als Stütze der Hausfrau , Kammerjungfs » öm
oder auch zu größeren Kindern ; dasselbe sieht mehr auf gute Se

“ V

Handlung als hohes Salair . Näheres durch Rumpf , Häfner,, . , . ,

gaffe 9 . 8368
* ™ .

Ein braves Dienstmädchen , welches in allen Hausarbeiten tiidjfitjo !

ist , wird gesucht . Näheres Expedition .
'

9391
* ' '

Ein fleißiges Dienstmädchen wird auf gleich gesucht Lang -
t

gaffe 10 im 1 . Stock . 8394 - S

Haushälterin gesucht .
Eine solide Haushälterin , mit guten Zeugniffen versehen und biit , g

im Weißzeugnähen perfekt ist , findet Jahresstelle . Näheres im Bad - V

haus zum „ Stern " . 838L ^
Eine einzelne Dame sucht ein anständiges Mädchen , das treL

n | [(
und reinlich ist , Küchen - und alle Hausarbeit versteht , sowie nähei
und bügeln kann . Eintritt möglichst bald . Näheres Orauienstraß 6in
No . 14 , 2 Treppen hoch . 7901ür f

.



wn Picht zum ersten

Parterre oder

M unter No . 666

^ "
pwo ft . werden auf zweite Hypothek zu leihen gesucht . Näheres

£ L „ ,
in der Expedition d . Bl . 6099

qq ^ OOO ft . sind auf erste Hypothese auszuleihen . Näheres Rhein -

stcaße 18 , B - l ° Etage . 8240

oqqR - 30z000 ft . auf ein neues Haus im vorderen Stadttheile
vom 1 . April 1874 an ohne Makler auf 1 . Hypotheke zu leihen

ooyi gesucht. Näheres in der Expedition d . Bl ._________________
4619

tone stille Familie von 3 erwachsenen Perforier ^ sticht zum ersten

ilpril eine Wohnung von 3 Zimmern mit Zulu
' “

,, „ v ^jBel -Etage , im Preise von 270 — 300 fl . Offerier . ----------

n . 2bzuzeben in der Exped . d . Bl . 8111

Moe Eine Wohnung von 5 — 8 Piecen nebst Remise oder dergl . IN

- +rfcr Wilhelm - , unteren Friedrich - oder Louisenstraße wird auf 1 . April
”

nTäau miethen gesucht . Offerten unter A . B . 5 befördert die Expedition

'cn5qni Eine Wohnung von 4 — 5 Zimmern mit einem trockenen Raum ,
JU üt ein Magazin geeignet , wird zum 1 . April gesucht . N . E . 8331

.
*
. Den geehrten Herrschaften wird stets gutes Dienstpersonal nach -
®

gewiesen durch Frau Stern , Mauritiusplatz 1 , 1 St . h . 8377

al ». Zimmer - , Küchen - und Kindermädchen finden gleich Stellen durch

7q7
‘

Bader , Mauergasie 2 . 8387

unh \ > Ein Ladenmädchen sucht Stelle ; auch geht dasselbe zu größeren

§ g ]
S ffmdern . Näheres durch Bader , Mauergasse 2 . 8387

Ä. S..X1 Den geehrten Herrschaften kann gutes Dienstpersonal nachgewicsen
■1 6 % werden , sowie brave Mädchen finden Stelle durch Fr . Winter -

meyer , Ellenbogengasse 2 . 8390

0 % Ein Küchenmädchen für auswärts sofort gesucht durch Frau
Stern , Mauntiusplatz 1 , 1 Stiege hoch . 8377

82 ? Gesucht auf gleich gegen hohen Lohn ein Mädchen , welches selbst¬
ständig kochen kann und etwas Hausarbeit übernimmt . Nähere ?

82i Wilhelmstraße 6 a dritter Stock . 8236

gxsH NN junger Bursche als HauSbursche gesucht in der Restauration
!N alle« Birnbaum . 8105

. 8241 Ein junger Hausbursche gesucht Langgasse 20 . 8154

Ein tüchtiger Banschreiner ,

825 !welcher in allen Bauarbeiten erfahren und befähigt ist , die Ober -

! . 82Si leitung von 10 Gesellen zu führen , wird gegen hohen Lohn ge¬

rn km sucht.
"

Näheres in der Expedition d . Bl . 8150

m vd« Ein Bauschreiner wird gesucht Nerostraße 22 . 8272

ai
® Gesucht
7401 ein tüchtiger , braver Ackerknecht auf Hof Armada bei Schierstein

Di -,.is. gegen hohen Lohn . Eintritt sofort . 8208

- chllle ! Jungen und Müdchen
^ ^ finden Beschäftigung Emserstraße 33 . 77

. , Schreiner aus Bauarbeit gesucht Schwalbacherstraße 1 . 8341
W *.J Ein braver Junge kann bei jahrweise steigendem Lohn das Lackirer -
c- ? ^

j
'
geschäft erlernen Schwalbacherstraße 31 . 8202

Ein erfahrener Kutscher , der serviren kann , wird gesucht . Näheres
in der Expedition . 8332

1
« Q9( Ein junger Mann , welcher lange in einem Geschäfte am hiesigen
r ^ Platze thätig war , dasselbe allein führte und mit den besten Zeug -

3er -e:niffm versehen ist , sucht in einem Geschäfte , gleichviel welcher Branche ,
die Buchführung zu besorgen . Gefällige Offerten unter A . B No . 10

in der Exped . d . Bl . erbeten . 8353
83 «

Tüchtige Glasergehülfen gesucht Friedrichstraße 23 . 8389

fDu1 Ein junger , verheiratheter Mann sucht eine Stelle als Hausbursche

) 0 . 6.°
^ er sonstige Beschäftigung . Näheres Hirschgraben 6a . 8886

leid ) gej^ ^ ^ ** ® * ® * * ** ** ^ ® * ^ ^ ® ® * * ^ ^ ^ ^ ^ ™ 1* 1^
810 ! Ein jüngerer Mann mit guter Handschrift findet bei uns ■

Räherel für einige Monate Beschäftigung . Schriftliche Offerten be - n

8374 liebe man uns persönlich zu überbringen .

n einig! Buchhandlung von Feller & Gecks in Wiesbaden I

, sowi ! 293 ( Ecke der Lang - und Webergaffe ) .

Eine kleine Familie sucht zum 1 . April eine Wohnung
von 5 Zimmern und Zubehör , am liebsten in der

3 . Etage . Gefl . Adresien unter 8 . W . 3 nebst Preisangabe er¬
beten in der Expedition b . Bl . 8381

Ein grosses J ^ adenlocal

nebst 2 — 3 Zimmern wird auf gleich zu miethen gesucht . Offerten
unter Chiffre A . Z . besorgt die Expedition d . Bl . . 8194

Logis - Vermiethrrngen .
Aarstraße 11 ist eine Wohnung von 2 Zimmern , Küche und

Speicher nebst Stallung für 3 — 4 Pferde und großer Wagen¬
remise auf gleich oder später zu vermiethen . Näheres Lang »

gaffe 5 . 8096

Albrechtstraße 2 sind 2 elegante Wohnungen ( Bel - Etage und

Parterre ) auf 1 . April d . I . zu vermiethen . Näheres bei Louis

Schröder , Marktstraße 8 . 8376

Bleichstraße 11 eine abgeschlossene Wohnung im 3 . Stock mit
3 Zimmer und Zubehör zu vermiethen . 8322

Totzheimerstraße bei W . Gail ist eine elegante Wohnung in
der Bel - Etage mit 2 Balkons , bestehend aus 6 Zimmern und

Küche nebst Zubehör , per 1 . April 1874 , vielleicht auch früher ,
zu vermiethen . 7258

Dotzheimerstraße bei W . Gail ist per 1 . April eine elegante
Wohnung mit Gas - und Wafferleitung , Balkon rc . 2 Stiegen hoch ,
enthaltend 7 Zimmer , Küche rc . , ein desgl . 3 Stiegen hoch , ent¬

haltend 4 Zimmer , Küche re . , ein sehr elegantes Haus zum
Alleinbewohnen mit 11 Zimmern rc ., allem Comfort und Garten

zu vermiethen reffe , zu verkaufen . 8302

Elisabethenstraße 1 sind möblirte Wohnungen mit Küche oder

einzelne Zimmer zu vermiethen . 8327

Elisabethenstraße 6 (Frontspitze ) ist ein gut möblirtes Zimmer
für 6 fl . monatlich zu vermiethen . 8352

Faulbrunnenstraße 6 ist auf 1 . April eine schöne , abgeschlos -

fette Wohnung , bestehend aus 2 Zimmern , Küche und Zubehör ,
an eine ordentliche Familie zu vermiethcn . 8400

Feldstraße 10 ist ein Logis mittlerer Größe im zweiten Stock

auf den 1 . April zu vermiethen . 8348

Frankenstraße 9 sind 2 große Mansarden mit Küche und Keller

sofort zu vermiethen . Näheres Parterre . 8825

Friedrichstraße 40 ist im Hinterhaus eine Wohnung mit Werk -

stätte auf den 1 . April zu vermiethen . 8402

GeiSbergstraße 18 ist der 2 . Stock , bestehend aus 3 Zimmern ,
Küche und Zubehör , sowie 5 geräumige Mansarden , auf den

1 . April zu vermiethen . 8357

Helenenstraße 15 Bel - Etage möblirte Zimmer zu verm . 1850

Helenenstraße 26 Bel - Etage ein möbl . Zimmer zu verm . 7827

Hellmundstrasse 17a
ist der 1 . Stock , bestehend in 4 Zimmern , Küche und Mansarden ,

auf 1 . April zu vermiethen . 8355

Ecke der Hellmundstraße 27b ist die Bel - Etage mit Balkon zu

vermiethen . 13832

Hellmundstrasse SSI »

ist der 1 . und 2 . Stock , jeder don 3 Zimmern nebst Zubehör , auf

den 1 . April zu vermiethen . Bescheid verlängerte Wellritzstraße 27

und Oranienstraße 12 , 2 Treppen hoch . 8107

Hermannstraße 9 ist .eine Parterrewohnung , bestehend ans 3

Zimmern , Küche und Zubehör , auf gleich oder später , ebenso der

zweite und dritte Stock , bestehend je in 5 Zimmern , Küche und

Zubehör , auf den 1 . April zu vermiethen . Näheres im Hinter¬
hause daselbst . 8089

Hirsch grab en 6 ist ein möblirtes Stübchen an eine stille Person
zu vermiethen . 8354

Kirchgasse 13 sind gut möblirte Zimmer zu vermiethen . 8321

Louisenstraße 2 sind möNL Zimmer zu vermiethen . 8269

Nerostraße 14 , eine Stiege hoch , ist ein fein möblirtes Zimmer
zu vermiethen . 8379
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8404 Die trauernden Hinterbliebenen

8378 1 M . 14 T .
(Hierbei 1 Beilage .)

nnb Ha
läge vor

wasserg :
unb off

Fnsb <

Allen Denen , welche unseren innigstgeliebten Gatten , Vater
und Schwiegervater , Heinrich Stritter , Schreiner¬
meister , zu seiner letzten Ruhestätte geleiteten , unseren herz¬
lichsten Dank .

Kirchgaffe 13 .

Zwei Arbeiter finben Logis Geisbergstraße 8 , 3 St . h .

lung im „ Cafe Schiller " . J

Im Monat December wurden dahier geboren : 136 Kinder ( 73 Knail
63 Mädchen ) ; proclamirt : 36 Paare ; getraut : 26 Paare . 1

sammt :
halten
dem sc
zustelle

2 ) <
Keller

sammt
Durchs

Berttarbene in Wiesbaden .
Am 2 . Januar , Christian Sopp , Schreiner von Diethardt , alt 27

Danksagung .

Allen Denen , welche so herzlichen Antheil an bem Verluste
unserer lieben Gattin und Mutter ,

Sophie Hofmann , geb . Kappes ,

genommen haben , sowie Denen , welche sie zur letzten Ruhe¬
stätte geleiteten , den tiefgefühltesten Dank .
8395 Willi . Hofmann nebst 4 Kindern .

mit Ge

Polizei

Zu vermiethen
ehrere große Werkstätten und Magazine Kirchgasse 12 . 751 "

Ein reinliches Mäbchen kann warme Schlafstelle erhalten . Nähert

§• 2 .
des § .

1 ) bl
2 ) V

Haupt ,
Gebäub

3 ) $

nähme
structim
Thüröfj
Feuersti

! 4 ) r

Heute Montag den 5 . Januar . unb A
Kurhaus iu Wiesbaden . Nachmittags 4 und Abends 8 Uhr : Concert . m
Cäcilien -Perein . Abends 7l/i Uhr : Probe . .
Sprudel . Abends 11 Min . vor 8 Uhr : Zweite Generalversammlung iit «

Sälen des . Victoria -Hotels " . Dies
Wochen - Zeichnenschule . Abends 8 Uhr : Unterricht in der Schule » Bei

dem Mrchelsberge . , n f
Gewerbliche Abendschule . Abends von 3 - 10 Uhr : Unterricht in der Sch «

(
’

auf dem Markt . % ) e? -
Turn - Perein . Abends 8 Uhr : Kürturnen . Straßi
Kchuhmacher -Gemerks - Anion . Abends 81/ * Uhr : Versammlung im So!« ftimmu

des Herrn Ries , . zum Anker ". 4« -

Verein der Inhaber hiesiger Schneidergeschäfie . Abends 8 */i Uhr : Versa «

Hochstätte 14 , Seitenbau links , Thoreingang . 83 « „
Eine geübte Weißzeugnäherin findet Kost und Logis . Nährw . . .7 ^

nexbe u

Danksagung . Kraft g «

Allen Denen , welche an dem Verluste unserer lieben Mutter aber bu

und Schwester , Katharina Kaiser , geb . Meißner , Pom 20

so innigen Antheil nahmen , sowie Denen , die sie zur letzten
Ruhestätte geleiteten , unseren herzlichsten Dank .
8349 Die trauernden Hinterbliebenen .

Marktplatz 9 ist aus 1 . April I . I . eine schöne , vollständige
Mansard - Wohnung im Vorderhaus und eine desgleichen im

Hinterhaus mit Werkstätte zu vrrmiethen . Lauterbach . 8368

Marktplatz 8 ist die Bel - Etage , bestehend
aus sechs Zimmern nebst allem Zubehör , auf
1 . April anderweit zu vermiethen . 8370

Mauritius ^
platz 2 im 3 . Stock ist ein möblirtes Zimmer per

Monat 8 fl . zu vermiethen . 8280

Moritzstraße 3 eine Stiege hoch sind zwei möblirte Zimmer mit

oder ohne Pension zu vermiethen . 8019

Moritzstraße 9 ist eine Mansard - Wohnung zu verm . 8399

Moritzstraße 24 ist eine Wohnung von 3 Zimmern , Küche ,

Wafferleitung , zwei geräumigen Mansarden , Keller und Zubehör
auf 1 . April zu vermiethen . 8277

Oranienstraßel6 ist eine Wohnung im Hinterhause von 2 großen
Zimmern , Küche , Keller auf 1 . April zu vermiethen . 8385

Steingasse 21 , Vorderhaus , ist eine Wohnung im Dachstock von

3 Zimmern , Küche u . Keller auf gleich oder später zu verm . 8180

Taunusstraße 21 ist auf 1 . April das Vorderhaus ganz oder

getheilt zu vermiethen ; daselbst ist im Hinterhaus eine Wohnung
von 2 großen Zimmern , Küche und Zubehör zum 1 . April zu

vermiethen . Näh . bei P . Schmidt . 8364

Wellritz strotze 5 ist der 2 . Stock im Hinterhaus , bestehend aus

3 Zimmern , 2 Mansarden , Küche und sonstigem Zubehör , auf
1 . April zu vermiethen . 8363

Wellritzstraße 25 ist eine Mansarde mit Ofen zu verm . 7839

Ein möblirtes Parterrezimmer ist zu vermiethen , auf Verlangen
mit Kost . Näheres in der Expedition d . Bl . 8036

Iu vermiethen
eine freundliche Wohnung (Frontspitze ) bei Gustav Rossel , Kunst -

und Handclsgärtner , Dambachthal 13 . 6769

In der Bel - Etage meines Hauses Ecke der Kirch¬
gasse und Friedrichstraße 33 ist eine abge¬
schlossene Wohnung von 5 Zimmern , Küche
nebst allem Zubehör , mit Gas - und Wasser¬
leitung versehen , an eine ruhige Familie per
1 . April zu vermiethen und kann Nachmittags
von 2 — 4 Uhr eingesehen werden .

I . M . Baum . 8233

Ecke der Schwalbacher - und Faulbrunnenstraße 11 ist eine schöne
Wohnung von drei geräumigen Zimmern nebst Zubehör auf
1 . April zu vermiethen . 8276

Auf 1 . April ist eine unmöblirte Parterre - Wohnung zu vermiethen .

Näheres Expedition . 8247

In meinem Hinterhause find einige Logis mit 2 und 3 Zimmern
auf gleich oder auf den 1 . April zu vermiethen .

A . Bickel , Oranienstratze 23 . 8330

Eine leere Mansarde zu vermiethen . Näheres Expedition . 3324

Das HauS Taunusstraße 7 ist ganz oder getheilt auf 1 . April zu
vermiethen . 8362

Eine Wohnung , bestehend aus 1 Salon und 6

Zimmern , Mansarden , Küche und Zubehör , in

sehr angenehmer Lage , ist zum 1 . April an

ruhige Miether abzugeben . Näh . Exped . 8372

IHäfnergasse

4 , neben Herrn Ehr . Ritzel Wwe . , find 1
2 Läden , einer mit Ladenzimmer , auf den 1 . April zu ver - 1

miethen . Näheres bei Lehmann Strauß . 8251 1

Friedrichstraße 9 ist ein Stall zu vermiethen .
__________

8
on $ 826 al

Beschluß

Evangelisch - lutherischer Gottesdienst , AdelhaivstraßeUFeuerm
Am 6 . Januar (Epiphanias ) Vormittags 9 Uhr : Predigt -Gottesvienst . 5 ) 1

____________________________ Pfarrer Hein . ß ) H

Peperloir der Königlichen Schauspiele vorn 6 . bis 11 . Januar . Dienst « 7 ) 3
den 6 . : Der Postillon von Lonjumeau . Mittwoch den 7 . : Der Störn Mr G
fried . Donnerstag den 8 . : Der Templer und die Jüdin . Samst «
den 10 . : Iphigenie auf Tauris . Sonntag den 11 . : Faust (TragW :

TsgeS - Kalenderl
Griechische Kapelle . Zur Besichtigung täglich geöffnet , Sonntags und i,, ..

griechischen Festtagen von Morgens 8 — 10 Uhr und Nachmittags er tyumtv
2 Uhr bis Abends , an den Wochentagen von Morgens 8 — 12 Uhr w
Nachmittags von 2 Uhr bis Abends . L

Hott ' Weins . Bahnhofstraße 7 . Täglich von Morgens 10 Uhr bis Lbmt § . 4
5 Uhr Süßwasser - unv Mineralwasser -Bäder . 8® der be
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§ . 3 . Die Bauerlaubniß ist in allen Fällen , auch dann , wenn

]ink die Bauausführung nicht auf der freien Entschließung des Eigen -

„ thümers beruht , schriftlich bei der Polizei - Direction einzuholen .

Erforderniffc .

^ nsbessndere bei Veränderungen nnd Repara¬
turen .

§ . 2 . Als Hauptveründerungen und Hauptreparaturen im Sinne

des § . 1 sind zu betrachten :

1 ) bauliche Aenderungen der Fayade ;
2 ) Veränderung oder Erneuerung der Umfassungsmauern über¬

haupt , insbesondere Veränderung der Höhe , Länge oder Breite eines

-Z Ban - Polizei - Berordnung .

J30 '
Nachdem die für das ehemalige Herzogthum Nassau bestehende bau -

oÄolizeiliche Verordnung hinsichtlich der Feuersicherheit vom 22 . November

8 ^ 3826 auf Grund Allerhöchster Cabinetsordre vom 14 . Juli c . durch
der Herren Minister des Innern und für Handel , Ge -

und öffentliche Arbeiten vom 16 . December d . Js . außer

fcrQft gesetzt ist , wird auf Grund der § § . 5 und 6 der Verordnung

tter Iber die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landestheilen

e r pom 20 . September 1867 nach Anhörung des Gemeinderathes und

llen Liit Genehmigung der Königlichen Regierung Hierselbst folgende

kffolizei- Verordnung erlassen .

‘
I I . Bauerlaubniß .

die Lage der Abtritts - und Dunggruben , sowie der Brunnenschächte

ersichtlich sein müssen : ~ c ,
3 ) aus so viel äußeren Ansichten (Fa ? adezeichnungen ) , als das

Gebäude verschieden gebildete Seiten hat .

Die Zeichnungen sub 2 und 3 sind im Maßstabe von ^ ioo an¬

zufertigen . Sollte die Art des Bauwesens die Anwendung eines

größeren Maßstabes wünschenswerth erscheinen lassen , so ist ein

solcher von oder ^ so zu wählen . r v
Die Aufrisse können in bloßen Linien gezeichnet sein ; auf Grund¬

rissen und Durchschnitten sind die Schnittflächen farbig anzulegen .

Bei Hauptveränderungen und Reparaturen an bestehenden bau¬

lichen Anlagen sind diejenigen der vorstehend bezeichneten Zeich¬

nungen vorzulegen , welche zur Beurtheilung des Projects erforderlich

sind , jedenfalls aber eine , durch Farbenunterschiede kenntlich gemachte ,

vergleichende Darstellung der alten und neuen Theile .

Die in doppelter Ausfertigung vorzulegenden Pläne sind mit

Einzeichnung des Maßstabes zu versehen und sowohl von dem Bau¬

herrn , als dem Verfertiger der Pläne zu unterzeichnen . Beide Per -

sonen sind für die Richtigkeit der Zeichnung verantwortlich .

Bairerlaitbiritz bei gewerblichen Anlagen .

8 5 Bezüglich solcher Anlagen , welche durch die örtliche Lage

oder die Beschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Be -

wohner der benachbarten Grundstücke , oder für das Publikum über -

Haupt erhebliche Nachtheile , Gefahren oder Belästigungen herbeifuhren

können , wird auf die Bestimmungen der § § . 16 ff . der Reichs -

Gewerbe - Ordnung , und bezüglich der Anlage von Dampfkesseln

insbesondere auf 8 . 24 daselbst , sowie auf die Verordnung vom

3 . September 1858 (V . B . S . 145 ff .) mit dem Bemerken ver¬

wiesen , daß zur Ertheilung der Erlaubniß zu den m 6 . 16 bet

gedachten Gewerbe - Ordnung bezeichneten Anlagen die Königliche

Bezirks - Regierung zuständig ist .

Verfügung ans das Baugefuch .

§ . 6 . Der Bescheidung des BaugefuchS hat eine Prüfung des

SachverhallS vorauSzugehen , bei welcher zugleich den betheiligteu

Nachbarn Gelegenheit zu geben ist , sich über das Project zu er -

HiSe’
Bauerlaubniß wird schriftlich ertheilt . Sie betrifft nur die

polizeiliche Zulässigkeit der Bauanlage und erfolgt unbeschadet etwaiger

Rechte Dritter .
Die vernommenen Nachbaren , welche Einwendungen erhoben oder

um Mittheilung über die Erledigung des Gesuchs ausdrücklich an¬

gestanden haben , sind von der erlassenen Verfügung m Kenntniß

^
D ? Bauerlaubniß verliert ihre Gültigkeit , wenn der Bau nicht

innerhalb eines Jahres , vom Tage der ertheilten Genehmigung an

gerechnet , in wesentlichen Theilen begonnen und binnen zwei weiteren

Jahren vollendet , oder eine Fristerstreckung zeitig nachgesucht und

bewilligt worden ist .

Auf beiden Exemplaren der Zeichnungen ist amtlich zu bemerken ,

ob und durch welches Decret die Ausführung genehmigt worden ist .

Anzeige zum Zweck der Baureviston .

§ 7 . Der Bauherr hat sowohl von der erfolgten Herstellung
der Fundamentmauern mindestens 3 Tage vor Ausmauerung deS

Sockels , als auch von der Vollendung des Rohbaues mindestens
30 Tage (cfr . § . 24 ) , bevor der Verputz der Decken und Wände

beginnt , der Polizei - Direction behufs Veranlassung der technischen

Untersuchung des Baues schriftliche Anzeige zu machen . Es wird

ihm darüber eine Bescheinigung ertheilt .

Bauteu Königlicher Behörde « .

8 . 8 . Bei Bauten , welche von einer Königlichen Behörde aus¬

gehen , sind der Polizei - Direction vor Beginn der Ausführung die

Situationspläne unter Angabe der Bestimmung des Gebäude » zur

ortspolizeilichen Prüfung mitzutheilen .

A » Nothwendigkeit der Erwirkung der Bauerlaubniß .

§ i . Zu jedem Neubau , zur Vornahme von Hauptveränderungen
and

"
Hauptreparaturen an bestehenden baulichen Anlagen , zur An¬

lage von Kellern , Brunnen , Eanälen , Dung - , Abtritts - und Schmutz¬

wassergruben , sowie zur Errichtung von Einftiedigungen an Straßen

und öffentlichen Plätzen ist die baupolizeiliche Erlaubniß erforderlich .

Wen » § . 4 . Das Gesuch muß eine genaue und vollständige Beschreibung
Mber beabsichtigten Bauanlage in Beziehung auf Zweckbestimmung

'
und Art der Ausführung enthalte » und von den zur Erläuterung

*• ' und Prüfung desselben erforderlichen , nach technischen Regeln an -

in dk gefertigten Zeichnungen begleitet sein .

Dieselben müssen bestehen :
tie * Bei Neubauten : ,

1 ) aus dem Situationsplane , welcher den Umfang des Bau -
9

Platzes , die darauf etwa stehenden Gebäude , die zunächst liegenden

Straßen , Grundstücke und Gebäude , letztere mit Angabe ihrer Be -

Lo!« stimmung und der vorhandenen Brandmauern , sowie die das ge -
4” jammte Terrain etwa durchziehenden Wege , Bäche , Canäle rc . ent¬

halten muß . Derselbe ist in dem Maßstabe von ^ 8so , oder , je nach¬
dem solches für die Deutlichkeit genügt , von Vsoo oder ^ iooo her¬

zustellen ;
2 ) aus den Grundrissen und Durchschnitten aller Stockwerke ,

Keller und Speicher mit eingeschlossen , woraus die Bauart und ge -

sammte Construction , die Dimensionen der Mauern , Wände , Pfosten ,

Durchzüge, die Form , Weite und der Zug der Kamine , sodann

:t 27
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Gebäudes ;'
3 ) Veränderungen an Tragwänden und Balkenlagen , mit Aus¬

nahme geringfügiger Abänderungen , welche auf die bauliche Con¬

struction ohne wesentlichen Einfluß sind , z. ® ._
das Brechen von

Thüröffnungen , Versetzen einzelner Wände , sofern dieselben mit

Feuerstellen nicht in Verbindung stehen ;
4 ) Anlegung neuer Feuerstellen und Veränderung bestehender

iße ft Feuerungsanlagen ;
t . 5 ) Veränderung von Treppen ;
in . ß ) Aenderung der Dachconstruction ;
)ienst « 7 ) Vertiefung oder Erweiterung von Kellern , Brunnen , Canälen

Stör « Dt)er Gruben der in § . 1 bezeichneten Art .
)amfiß
agöbte Form der Bauerlaubnitzgefuche .



II . Bauvorschriften
zur Sicherung eines ungehinderten öffentlichen

Verkehrs .

Fluchtlinie ( Alignement ) und Niveau .

§ . 9 . Die Fluchtlinie für alle Gebäude und baulichen Anlagen
an bereits bestehenden , wie an neu anzulegenden Straßen , öffent¬
lichen Wegm und Plätzen wird nach vorhandenen Aligncments -
plänen oder nach den int gegebenen Falle obwaltenden besonderen
Erfordernissen von der Polizei - Direction festgestellt und ist jeder
Bauende gehalten , mir der Stockflucht de « Gebäudes in das ihm
angewiesene Alignement einzurücken .

Es bezieht sich diese Vorschrift nicht nur auf die Errichtung von
Gebäuden auf bisher unbebauten Grundstücken und auf den Wieder¬
aufbau abgelegter Gebäude , sondern auch auf die Vornahme solcher
Veränderungen an bestehenden , in ihrer Stellung mit der allge¬
meinen Fluchtlinie nicht übereinstimmenden Gebäuden , welche ihrem
Umfange nach , entweder einem Neubau gleichkommcn , — wohin
insbesondere die Erneuerung oder wesentliche Umgestaltung der Con -
ftruction in den Umfaffung - wänden , Tragwänden oder Balkenlagen
gehört — oder doch die Fortdauer des bisherigen Mißstandes in
erheblichem Maße begünstigen , wie z . B . das Aufsetzen neuer Stock¬
werke , das Tieferlegen von Kellergewölben re .

Für den in Folge der Correction der Fluchtlinien in bereits be¬
stehenden Straßen aus der bisherigen Baustelle in die Straße fallen¬
den Flächenraum ist von der Stadtgemeinde in der Regel Vergü¬
tung zu leisten , wogegen die durch die festgesetzte Fluchtlinie der
Baustelle aus der Straße etwa zugeschnittene Fläche von dem Bauen¬
den zu erwerben ist . Der Letztere hat außerdem stets das für den
Bau vorzuschreibende Niveau genau einzuhalten .

Zurückziehe « der Fa ? ade hinter die Fluchtlinie .
§ . 10 . Wird das Zurückziehen der , Fa ? ade hinter die Flucht¬

linie beabsichtigt , so kann eine , die letztere bezeichnende , angemessene
Einfriedigung vorgeschrieben werden .

Bei Errichtung von Einfriedigungen ist in allen Fällen die fest -
gesetzte Fluchtlinie fiir den Sockel maßgebend .

Bor die Fluchtlinie vorspringende Gebäudetheile .
§ • 11 - Von der Breite des Trottoirs und der Lebhaftigkeit des

Verkehrs hängt es ab , ob ausnahmsweise das Vortreten einzelner Ge -
bäudetheile , z . B . Portale . Pfeiler , Lisenen , Risaliten , Prellsteine rc . ,
vor die allgemeine Fluchtlinie gestattet lverden kann .

Die Glasflächen von Schaufenstem an Verkaufsläden dürfen über
die Wandflächen nicht vorspringen , doch soll ein Vortreten der Um¬
fassungsrahmen bis zu 10 Cm . (3Vs

"
) nachgegeben werden .

Insbesondere Balkons und Erker .
§ . 12 . Balkons und Erker , wenn sie über die Fluchtlinie hin -

ausreichen , sind nur in einer Entfernung von mindestens 1,00 M .
( 3Vs ' ) vor der Nachbarsgrenze und , falls die Fluchtlinie der Häuser
mit der Straßenfluchtlinie zusammenfällt , so daß der Balkon über
das Trottoir vortritt , nur in einer Höhe von mindestens 3,50 M .
( 11 >

'
) von dem Niveau der Straße zulässig , auch dürfen dieselben

höchstens 1,50 M . (5 ‘
) , niemals aber mehr , als die Breite der

Trottoirs beträgt , üby die Straßenlinie vorspringen .
In Straßen unter 9 M . ( 30 '

) Breite , sowie an Ecken von Stra¬
ßen , von welchen letzteren auch nur eine dieser Breite nicht erreicht ,
sollen Balkons und Erker überhaupt nicht zugelaffen werden .

In städtischen Quartieren ( im Gegensatz von Landhausbauten )
müffen nach der Straße zu liegende Balkons von Stein oder Me¬
tall ausgeführt werden .

Schon bestehende Anlagen dieser Art dürfen nur nach vorstehen¬
den Bestimmungen erneuert werden .

Balkons und Erker müffen , insofern sie Straßenflächen über¬
ragen , mit Kendeln und Abfallröhten versehen und durch diese das
Wasser in den städtischen Canal geleitet werden . Bei den bestehen¬
den Gebäuden hat dieses innerhalb 3 Monaten zu geschehen .

Freitreppe « .

§ . 18 . _
Die Anlage von Freitreppen innerhalb der TrottoiH § . 18

ist unzulässig . Dagegen wird eine an den Ecken abgerundete gehend <

trittsstuse bis zu 0,30 M . ( 1 ) Breite , vom Sockel
'

an gerch TTT
gestattet , wenn das Trottoir mindestens 1,50 M . (5 '

) breit lll -

Kratzeisen dürfen nach keiner Seite hin Vorstehen .
Vorhandene Freitreppen sind zu beseitigen , wenn dieselben !

Erneuerung bedürfen ( wozu auch eine theilweise Erneuerung i
dann zu rechnen ist , wenn dieselbe auf Festigkeit und Dauer ! §■ U

Anlage von wesentlichem Einfluß erscheint ) , wenn ferner eine h
'
elbststäi

Anbetung der Treppenanlage stattfinden ober eine Umgestaltung Brat
baulichen Einrichtungen im Erdgeschosse des Hauses zur Ausfühahok . § .
kommen soll ; Ausnahmen hiervon können nur zugelassen werden, ! Die
die räumlichen Verhältnisse die Anwendung dec vorstehenden tzründn

■ stimmungen entweder gänzlich unthunlich erscheinen lassen oder iftüd be

so erschweren , daß die damit 311 erzielenden Vortheile außer Ä
hältniß zu den die Hausbesitzer treffenden Nachtheilen stehen müch » 9 ,
Für bedeutendere , an freien Plätzen gelegene Gebäude können
den Bestimmungen über da » Verbot von Freitreppen AusnaE "

,
gestalt werden .

nt
bleiben ,

Fensterläden , Thürer » in Außenwände « . Vrmze
§ • 14 - Fensterläden im Erdgeschosse dürfen , wenn die UnterlMmdest

der Flügel weniger als 2,00 M . ( 6V » '
) über dem Trottoir liegt , Mm

so eingerichtet werden , daß sie nach Außen aufschlagen
'

Der sch
Alle Thore , Thüren uno Fenster in den Fanden des Erd - Mmitt «

Kellergeschosses, desgleichen Läden an Kelleröffnungen sind bei 6 Fens
Neuerung der Thor - oder Thiirgerüste , der Umfassungsrahmen dffchten
Kelleröffnungen , sowie beim Neubau der Gebäude ober beim 110,02 D
bau der Fensterwände so einzurichten , daß sie nach Innen 1:
schlagen , falls sie beim Aufschlagen nach Außen über die F » § 2
mauer hinausgreifen würden . und

Ausgenommen hiervon find die Thore und Thüren der ® ptiL <§ y ;
Häuser , Schulen und ähnlicher , zu Versammlungen bestimmter wommei
bäude , welche nach Außen ausschlagen dürfen , aber so eingetif
sein müssen , daß sie das Trottoir nicht verengen .

'

Kelleröffrrunge « . ( 8p <
§ . 15 . Oeffnungen im Trottoir zur Erleuchtung von Kelliangeno

räumen sind nur zulässig , wenn eine andere genügende Einrichtiiidieser
nicht getroffen werden kann . Sie bedürfen einer jedesmaligen t Es

sonderen Genehmigung und sind alsdann stets in gleicher Höhe venlspre
dem L -traßenpflaster , nicht über 0,30 M . ( ! '

) vor den Sockel bi2V * , 8

tretend , anzulegen und mit unbeweglichen eisernen Platten ob Die
Gittern , deren Oeffnungen höchstens 0,04 M . ( l ’/s

" ) weit sind , |
verdecken .

Dachrinne « .

§ . 16 . Kein Gebäude darf nach der Straße zu eine Dacht «
Haden .

Dachrinnen und Abfallrohre müffen aus feuersicherem Matem

bestehen und letztere bas Regenwasser unter dem Trottoir her bt

Hauptkanälen ober , wo solche noch nicht bestehen , ben Straßenrinm § • -

zuführen . maueri

Jede derartige Anlage ist genau nach den Anweisungen divuch 6

städtischen Baubehörde , welcher ,
‘

sowie der Polizei - Direction dMweise i

vor Beginn Anzeige zu machen ist , auszuführen . Belast ,

Vorhandene Wasserabläufe , welche der vorstehenden Bestimmm Die

nicht entsprechen , find rücksichtlich der Materialverwendung binncAnord
Jahresfrist , im Uebrigen aber bei einer Erneuerung des Trottoir ^ hei
oder einem Umbau des Hauses vorschriftsmäßig herzustellen . Art ui

Einfriedigung der Grundstücke an der Straße . „ ,
§ . 17 . Insofern die öffentliche Ordnung und Sicherheit es ei ,

‘

ordern , müssen in bebauten Straßen , wozu auch Landhausstraße % ®

gehören , und an bebauten Plätzen alle auf der bebauten Seite bt . ■

legenen Grundstücke , soweit sie nicht mit Gebäuden besetzt sind , (k - r ,
der Straße durch Mauern , Zäune oder Gitter nach Bestimmur
der Polizei - Direction abgeschlossen werden .

1



Rude » .

»ttoirU § . 18 . Buden können mit polizeilicher Erlaübniß nur vsräber -

rdete Wend auf öffentlichen Straffen und Plätzen errichtet » erden .

dA III . Vorschriften im Interesse der Sicherheit
der Bauausführung .

S Ltandsähigkeit der Gebäude .

Sauer i § . 19 . Jedes Gebäude mutz seine eigene Standfähigkeit und

ein ? selbstständige Umfaffungswände haben .

dtunql Brandmauern können jedoch gemeinschaftlich errichtet werden

lsfühnkotr . § . 38 ) .

erben i Die Fundamentmauern sind auf hinreichend festem Boden zu

iden Müden , sodaß sie keinerlei Widerlager gegen das nachbarliche Grund¬

oder dstlick bediirfen .

Her Ä Anschluß an Nachbargcbäude .
’ u>ükb e 20 . Sowohl solche Gebäude , welche in der Fluchtlinie der
nne ° -tztraße aufgeführt werden , — falls nicht unüberbaute Tyorfahrten
!- naP ^ er größere Zwischenräume zwischen den einzelnen Gebäuden liegen

bleiben , — als auch Hinter - und Seitengebäude , welche an der

tu Frenze errichtet werden sollen , ohne daß ein begehbarer Raum von

lnierlMmdestens 2,40 M . ( 8 ‘
) Breite zwischen dem zu bebauenden und

teqf nj6em Nachbargrundstücke verbleibt , sind unmittelbar an die Wände
‘ ö '

oer schon vorhandenen Nachbargebäude anzubauen , beziehungsweise
? rd - unmittelbar an der Grenze des Grundstücks aufzuführen .

> bei 6 Fensteröffnungen in Grenzwänden müssen , wenn polizeiliche Süd -

men dsichien es erfordern , mit feststehenden Draihgittern von höchstens

eint O,02 M . ( 2/s " ) Maschenweite versehen sein .

« n in Zn verwendendes Material .
e 8 «

§ . 21 . Wo massives Mauerwerk vorgeschrieben ist (cfr . §§ . 35

. und 48 ) , dürfen nur Bruchsteine , Hausteine oder Backsteine , und

Bindemittel Kalkmörtel , Gyps oder Gement zur Verwendung
I1*ct

. ,iommen .

Mauerstärke .

§ . 22 . Das normale Maß für Backsteine wird zu 0,25 M .

( 8 -/3
"

) Länge , 0,12 M . (4 " ) Breite und 0,065 M . ( 21/e
" ) Dicke

i Kklliangenommen . Dasselbe ist überall da zu Grunde gelegt , wo in

rrichtuidieser Bauordnung auf die Steinstärke verwiesen wird .

ligen i Es muß in diesem Falle Die Mauerstärke dem Backsteinmaße

) öhe entsprechen , sodaß nur Mauern in der Stärke von */« , 1 , l1/ » , 2 ,

chel biä1/ «, 3 rc . Stein ausgeführt werden dürfen .

ien ob Die Mauern erhalten hierdurch folgende Maßverhältnisie :

i/i Stein = 0,12 M . Dicke ,
1 „ - 0,25 „ „
l */2 „ = 0,38 „
2 „ = 0,51 „ „
21/ « „ == 0,64 „ „
3 „ = 0,77 „ „ u . s . f .

Eistueoustruetiouen .

enrinm § • 23 . Wenn Eisenschienen und Träger die Stelle von Trag -

mauern und Gewölbwiderlagern oder Pfeilern vertreten sollen , sowie

nen tz-auch bei anderen außergewöhnlichen Constrnctionen , kann eine Nach -

ii dav «weise ihrer Tragfähigkeit , unter Berechnung der auf sie treffenden

Belastung , verlangt werden .

immun Die Polizei Direetiou wird , wenn sie hierzu , sowie zur etwaigen

bimic Anordnung einer vorgängigen Prüfung Veranlassung findet , bei

rottoii ^ lheilung der Bauerlaubniß hierüber Bestimmung treffen und die

Art und Weise der vorzunehmenden Prüfung vorschreiben .

, U Bauzeit .

. g .. § . 24 . In den Monaten Tecember , Januar und Februar soll
ohne baupolizeiliche Erlaubnis ; Maurerarbeit nicht ausgeführt werden .

- jt L Aus geringfügige , sowie auf solche Maurerarbeiten , welche in
' ‘

fl]
inneren , vor Frost geschützten Räumen vorgenommen werden , findet

' diese Bestimmung keine Anwendung . ,
Verputzarbeiten sind in den Monaten November bis einschließlich

sind , |

acht«

Olaterit

Mäitz nicht gestattet . Auch außer dieser Zeit darf ein neuerbautes

Haus erst 30 Tage nach Vollendung und Abnahme des Rohbaues
von Innen und Außen verputzt werden .

Wird aus Grund besonders günstiger WitterungSverhältniffe ober

in Anwendung gebrachter künstlicher Vorrichtungen zum Austrocknen

der Wände eine Abweichung von diesen Vorschriften beabsichtigt , so

ist dazu die besondere Erlaübniß der Polizei - Direction nachzusuchen .

Der Verputz darf , sofern das Mauerwerk nicht in behauenen
Steinen ober im s. g . Backsteinrohbau ausgeführt ist , auch nicht ,
wo dies zulässig ist , in anderer Weise von Außen bekleidet wird ,

auf den von der Straße aus sichtbaren Wandflächen nicht unter¬

bleiben ; derselbe ist vielmehr binnen Jahresfrist nach Vollendung des

Baues in Ausführung zu bringen .

Vorkehrnngen beim Bauen an den Gtratzen im

Allgemeinen .

§ . 25 . Jeder Bauende ist verpflichtet , diejenigen Vorkehrungen und

Einrichtungen zu treffen , welche zur Sicherung des Verkehrs , für den

freien Abfluß des Wassers , sowie zur Verhütung von Gefahr und

Belästigung für Vorübergehende und Nachbarn erforderlich sind .

Die Straßenrinnen sind stets offen zu halten .

Insbesondere Einfriedigung der Baustellen .

§ . 26 . Wenn in bereits bebauten Straßen Neubauten errichtet ,

größere Reparaturen an bestehenden Gebäuden ausgeführt oder Ge¬

bäude ganz oder theilweise abgelegt werden sollen , so ist die Bau¬

stelle nach Anweisung der Polizei - Direction mit einem Zaune ein -

zusriedigen ober , wo solches wegen zu geringer Breite ober zu großer

Frequenz ber Straße nicht thunlich ist , bie letztere ganz ober theil¬

weise mit einer Schutzbecke zu versehen . Die Bauzäune müffen bes

Nachts nach Anweisung der Polizeibehörde burch Laternen mit rothen

Glasscheiben , Deren Fläche auf jeder Seite 375 □ - gentimeier be¬

trägt , gehörig beleuchtet sein .

Außerhalb der umzäunten Baustelle muß ein für den örtlichen Ver¬

kehr genügend breiter Raum verbleiben ; in keinem Falle darf durch

den Zaun mehr als bie Hälfte der Straßenbreite und eine der Bau¬

stelle entsprechende Länge abgeschloffen werden .

Lagerung von Baumaterialien rc . außerhalb der umzäunten Bau¬

stelle
'
ist nur mit Genehmigung ber Polizei - Direction statthaft .

Bangernste .

8 27 . Die Ausführung ber Baugerüste ist fest , sicher unb so einzu¬

richten , baß Unglücksfälle möglichst verhütet unb öffentliche Anlagen ,

inSbefonbere Baumpflanzungen , Brunnen , Canäle , Laternen rc .

gehörig geschützt werben . .
Im Falle vorkommender Beschädigung erfolgt die Herstellung

auf Kosten des Bauenden .

Daflelbe gilt von jeder durch Vorkehrungen beim Bauen veran¬

laßten Beschädigung der Straßendecke (des Stein - , Asphalt - ober

Cementpflasters , der Chaussirung rc . ) , falls ber Bauherr deren Wieder¬

herstellung nicht in genügender Weise selbst besorgen lassen sollte .

Die Beleuchtung ber Baugerüste bes Nachts muß in derselben Wege

geschehen , wie es bei den Bauzäunen (§ . 26 ) vorgeschrieben ist .

Mörtelbereitnng , Kalklöschen .

Z . 28 . Lehm ober Mörtel darf auf den Straßen nur im Noth -

falle unb nach vorgängig eingeholter polizeilicher Erlaübniß in bazu

aufgestellten Gefäßen oder unter anberroeiter geeigneter Vorkehrung
gegen Beschädigung unb Verunreinigung ber Straßendecke zubereitet
werben .

Das Kalklöschen auf offener Straße ist untersagt .

Abbrnch von Gebänden .

§ . 29 . Zum gänzlichen ober theilweisen Abbruch von Gebäuben

ist bie polizeiliche Genehmigung erforderlich .

Der Abbruch ist anzuorbnen , soweit Gebäuben ober Gebäubetheilen
bei Einsturz droht .

Durch Branb beschädigte oder theilweise abgebrochene Gebäude

müßen binnen einer , im einzelnen Falle zu bestimmenden Frist ganz

abgebrochen oder wieder aufgebaut werden .



F . 30 . Bei dem Abbruch von Gebäuden oder Gebäudetheilen , wie
bei Ausgrabung und Aufführung von Fundamentmauern ist so zu
Verfahren , daß die anstoßenden Gebäude gegen Beschädigung möglichst
gesichert bleiben . Insbesondere sind , wo es erforderlich , die
Wände des Nachbarhauses durch Sprießen , von dem Grundstücke des
Bauenden aus , zu stützen . Auch dürfen beim Aufgraben der Funda¬
mentgruben , Keller rc . , wenn diese tiefer hinabreichen , als die Funda¬
mente der Nachbargebäude , letztere niemals auf längere Strecken als

1,50 M . (5 '
) frei gelegt werden ; zugleich sind Absprießungen in der

Weise vorzunehmen , daß weder die Grundwände , noch auch die aufzu¬
führenden Mauern weichen können .

Sollten sich dies » Vorkehrungen im einzelnen Falle als unzureichend
erweisen ,

' so wird die Polizei - Direction die anderweit erforderlichen
Sicherheitsmaßregeln vorschreiben und im Weigerungsfälle deren

Ausführung auf Kosten des Bauenden anordnen .

Vorkehrung gegen Staub und Schmutz .

§ . 31 . Sowohl bei dem Abbruch von Gebäuden als auch bei an¬
deren Bauarbeiten in bewohnten Straßen sind Einrichtungen zu tref¬
fen , welche geeignet sind , Nachbarn und Vorübergehende vor Staub
und Schmutz möglichst zu sichern . Trockener Bauschutt darf nach der

Straße niemals frei hinunter geworfen werden . Derselbe ist hinunter
zu tragen oder in Gefäßen oder Schloten hinabzulaffen und zur Ver¬

hütung des Staubes während des Lagerns und bei der Abfuhr erfor¬
derlichen Falls durch Begießen feucht zu halten .

Warnungszeiche « bei Dachreparaturen .

§ . 32 . Bei Dachreparaturen sind solche Vorkehrungen zu treffen , daß
das Herabfallen von Steinen rc . möglichst verhütet und die Vorüber¬

gehenden deutlich gewarnt werden .

Erleuchtung von Hindernissen auf der Straße .

Einfriedigung vertiefter Stelle « .

§ . 33 . Alle außerhalb des Hauses oder der Baustelle befindlichen , mit
dem Bau in Beziehung stehenden Gegenstände müffen während der

Dunkelheit auf allen zugänglichen Seiten genügend beleuchtet werden

(§ . 26 und 27 ) . Vertiefte Stellen sind entweder ausreichend zu
bewachen oder sicher einzufriedigen oder zuzudecken .

Den Nachbar « zu mache « de Anzeige .

§ . 34 . Jeder , welcher in unmittelbarer Nähe eines bebauten

Grundstücks Neubauten errichten oder eine theilweise Erueuerung
seiner Gebäude vornehmen , Keller , Brunnen oder sonstige Vertiefun¬
gen anlegen oder Gebäude abbrechen will , muß wenigstens 3 Tage
vor Beginn der Arbeiten den betreffenden Nachbarn von seinem Vor¬

haben benachrichtigen .

IV . Erhaltung der Feuersicherheit .

Massivbau der Umfassung - - und Tragwände .

§ . 35 . Die äußeren Umfaffungswände der Gebäude u -ud die¬

jenigen inneren Wände , auf welchen Balken ruhen , sind massiv
auszuführen .

Ausnahmen sind gestattet :
1 ) für Landhausbauten , deren Baustyl eine andere Construciion

bedingt , sofern im Uebrigen die für Landhausbauten gegebenen Vor¬

schriften hinsichtlich ihrer Entfernung von Nachbargebäuden beobachtet
sind (cfr . § . 73 ) ;

2 ) für Gebäude , welche nicht mit Feuerstellen versehen sind , auch
nicht zur Aufbewahrung leicht entzündlicher oder schwer zu löschen¬
der Stoffe dienen , z . B . gewöhnliche Holzställe , Viehställe , wenn

dieselben nicht zugleich zur Aufbewahrung von Heu , Stroh und

bergt eingerichtet sind ;
3 ) für isolirt stehende kleinere Gebäude , wie z . B . Gebäude in

Gärten und Weinbergen , Bleichanstallen , Sommerwirthschaften , Ar¬

beiterhütten und bergt ;
4 ) für alle Gebäude , deren Errichtung nur auf Widerruf gestattet

ist ( cfr . § . 80 ) .

Dergleichen Bauten können in ^ Fachwerk auf genügender Funda -

mentirung aufgeführt werden .

Für geringfügige Bauwerke , z . B . Remisen , Hühnerställe uchmuhe !
Taubenschläge , Kegelbahnen , offene Schutzdächer und bergt ist «. Mren
noch leichtere Bauart gestattet .

*

,

Brandmauern im Allgemeinen .

§ . 36 . An Gebäuden , welche Feuerflellen enthalten oder

Aufbewahrung leicht entzündlicher oder schwer zu löschender Geg« Selbst !
stände dienen , sind , n enn sie in einem geringeren Abstande als 6,00 ? cd
( 20 '

) von anderen Gebäuden oder mit diesen zusammenhängend , Dachst ,
richtet werden sollen und nicht schon Brandmauern vorhanden fti < .-jde]
die anderen Gebäuden zugekehrten Umfassungswände als Bm » LrL
mauern darzustellen . „

1
m

Die gleiche Vorschrift gilt für den Fall , wenn ein bestehend » .
Gebäude nach Maßgabe der Verordnung vom 28 . März 18; 2,« teb
(V . B . S . 21 ) in mehrere selbstständige Theile geschieven weid -L ^
soll . Für Gebäude von besonderer Längenausdehnung kann $
Erhöhung der Feuersicherheit die Errichtung von Brandmauern i
Innern der Gebäude vorgeschrieben werden . 4

a

Stärke der Brandmauer « .

§ . 37 . Brandmauern sind von Grund aus massiv , in der H :
von 0,40 M . ( V/s

'
) über Dach auszuführen und müffen folgen

Stärke erhalten :
1 ) bei Bruchsteinmauerwerk im Dach oder einzigen Stock «

eine Stärke von 0,45 M . ( 15 " ) und in jedem Stockwerke abwüi
einen Zusatz von 0,8 M . ( 23/ * " ) ;

2 ) bei Backsteinmauerweik im Dachstock uud dem nächsten Sir
Werke eine Dicke von P/z Stein — 0,38 M ., welche von je zi
zu zwei Stockwerken abwärts eine Verstärkung von ’/z Stein erhA

Werden die inneren Wände eines Hauses in Fachwerk bärgest
so kommen hinsichtlich der Stärke uufzuführender Brandmaw

folgende Bestimmungen zur Anwendung :
1 ) bei Bruchsteinmauerwerk im Dachstock eine Dicke von 0,45 ?°

( 15 " ) und in jedem Stock abwärts ein Zusatz von 0,10 M . (3 ' /s
‘

2 ) bei Backsteinmauerwerk im Dachstock eine Stärke von l1
Stein — 0,38 M . , im nächsten und dem darauf folgenden Sil
werk eine Dicke von 2 Stein — 0,51 M . und in jeden z»
weiteren Stockwerken abwärts ein Zusatz von 1I» Stein . .

Werden in Brandmauern Nischen , Kamine oder dergleichen c

gebracht , so muß die Mauer an den betreffenden Stellen imn

noch wenigstens 0,25 M . ( 8Hz
" ) Stärke behalten .

§ •
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Gemeinschaftlichc Errichtung von Brandmauer ! läge

§ . 38 . Wenn Gebäude in geschlossenen Fronten errichtet werk ^ ufbi

so bleibt es den Nachbarn überlassen , sich behufs Ersparung übe ,
"

flüssigen Mauerwerks wegen gemeinschaftlicher Errichtung der v: mau
|

geschriebenen Brandmauern zu verständigen . Kommt eine Ve « äur j

borung nicht zu Stande , so ist jedem Bauenden gestattet , eine felli
ständige halbe Brandmauer aufznführen , welche alsdann über D « s
und im Dachstock 1 Stein — 0,25 M . und in allen übrigen St «
werken mindestens P/z Stein == 0,88 M . Stärke erhalten mn

Zugleich ist in jedem Stockwerk eine genügenge Verankerung u
den Front - und inneren Tragwänden , welche letztere mindest .

u
.?

n

1 Stein — 0,25 M - stark sein müssen , herzustellen . ~
art

.
Bei Aufführung von Brandmauern aus Bruchsteinen kann d

gegen eine Verringerung der in § . 37 vorgeschriebenen gewöh
"

- 1

iichen Stärke nicht eintreten .

Sonstige Beschaffenheit der Brandmauer « , itti § •

besondere Balkenauflager . werke

§ . 39 . Balken und sonstige Holztheile dürfen in Brandmaus untcL '

nur insoweit aufliegen , daß noch ein Mauerkörper von wenigsts ??ogc
'

0,25 Meter ( 8Hz
"
) Stärke verbleibt .

° is
Bran

Thür - und Fensteröffnungen . der b

§ . 40 . Brandmauern dürfen weder Thüröffnungen noch Fenf über

erhalten . einer

Bei Vereinigung mehrerer , bisher durch Brandmauern g hmsil
schiedener Bauwerke in ein in ungetrenntem Zusammenhänge i düng



älle libenuhendes Gebäude kann jedoch die Herstellung von VerbmdungS -

. ist ti Men
'

durch die bisherigen Brandmauern gestattet werden .

Ebenso können , wenn bei Errichtung ausgedehnter Gebäude die

Anlegung von Brandmauern im Innern vorgeschrieben wird , die

,
'
ur Verbindung erforderlichen Thüröffnungen angelegt werden .

>ber j: In beiden Fällen sind die Thüren aus Eisenblech mit sicherem
Geg« .Zelb tverschluß anzufertigen .

o,00 ? Wohnräumen bedarf es solcher eiserner Thuren nur un

gend i -pnchstock . Wenn es mit Rücksicht auf die zur Zeit des Baues
>cn i Machende Beschaffenheit der nächsten Umgebung zulässig erscheint ,

Srm Fensteröffnungen in der Brandmauer zu gestatten , so kann dies

nur auf Widerruf und unter der Bedingung geschehen , daß die

tehenl Inster in eiserne Rahmen gefaßt und die Fensteröffnungen durch
rz 18; feststehende enge Drahtgitter geschlossen werden .

rod sollen auch dann die Oeffnungeii in keiner geringeren
mn $ Htzhx als 4,00 M . ( 13Os '

) über die Dachfirst des Nachbarhauses
llern i angebracht werden .

Feuersichere Umfassungsmauern .

8 . 41 . In Fällen , in welchen nach den in § . 36 enthaltenen
)et *vä

Bestimmungen über die Entfernung gegenüberliegender Gebäude

mlg »
Brandmauern auf Straßen - oder auf Langseiten der Gebäude zu

errieten sein würden , kommt das Verbot von L,hür - und tzenster -

öffnunqen , sowie die Vorschrift wegen Ueberdachführung der $ ianb =
übn, &

mauern nicht zur Anwendung ; jedoch ist auf denjenigen Seiten ,

_ auf welchen die Bedachung über das Mauerwerk hcrvorragt , die
"

Anlage eines steinernen Dachgesimses , gegen welches die Dachver -

schalunq nicht Vortritt , sowie eine mindestens 0,15 Meter ( V- )
erW starke Verkleidung der Balkenköpfe und Sparren mit Mauerwerk

* 9* geboten .
) maui a

„ „ „ .
Anwendung auf bereits bestehende Gebäude .

42 . Die Bestimmungen über Massivbau , sowie über Er -

w V richtung von Brandmauern finden auch auf bereits bestehende , den
’0tlf Vorschriften der vorausgehenden Paragraphen nicht entsprechende
1 Gebäude alsdann Aiiwendung , wenn dieselben entweder ganz ab -

en 9 gelegt und neu aufgebaut oder daran solche Reparaturen oder

Äeränderungen vorgenommen werden , welche eine wesentliche Um -

{
gestaltung der Construktion in den Ulnfassungswänden , den inneren

1 ™
Tragwänden oder der Balkenlage bedingen .

Wenn bestehende Gebäude eine andere Benutzungsart ,
durch An -

iucri läge bisher nicht vorhandener Feuerstellen oder Einrichtung zur

rh. Aufbewahrung feuergefährlicher Gegenstände erhalten , so kommen

T die Vorschriften im § . 36 und 41 über die Errichtung von Sranb =
9 1 '

mauern und feuersicherer Herstellung massiver Umfaffungswände

Verci ö» r Anwendung .

-e selb! Ausnahmen .

§ . 43 . In Füllen der Alinea 1 des § . 42 können wegen Be -
*

„
'

schränkung des Raumes oder wegen der in Beschaffenheit des
n n “

Baugrundes beruhender Schwierigkeit genügender Fundamentirung
W von den Vorschriften über den Massivbau und die Errichtung von
11 ’c'

. Brandmauern, , insbesondere über die den loteten zu gehende
< Stärke Ausnahmen von der der Baupolizei - Behörde vorgesetzten

zewöh Behörde gestattet werden .

Erhöhung der Stockwerke .

, itti § . 44 . Die Erhöhung bestehender Gebäude um weitere Stock¬

werke ist , abgesehen von den Vorschriften im § . 9 und 61 , nur

imauc unter der Voraussetzung zulässig , daß vorhandene Brandmauern ,

niastk ! mögen sie zum eigenen oder zum Nachbarhause gehören , ebenfalls
a bis zum vorgeschriebenen Maße erhöht werden können . L >mc

Brandmauern nicht vorhanden , so kann die Vermehrung der Zah
der bestehenden Stockwerke , vorbehaltlich der Bestimmungen des § . 43

Fen « über die Zulässigkeit von Dispensationen , nur unter der Bedingung
einer gleichzeitigen Aufführung von Brandmauern gestattet werden ,

>ru g hinsichtlich deren Starke die Bestimmungen des § . 38 zur Anwen -

inge i düng kommen .

Auf Speichern ohne Verputz der Decken und Wände dürfen Oefen

:b Feuerherbe gar nicht aufgestellt werden .und Feuerherde gar nicht

1
Oefen in Schreiner - , Drechsler - und anderen Werkstätten , in

welchen sich leicht entzündliche Stoffe befinden , sind auf Stein - oder

Metallplatten von einem dreifach so großen Durchmeffer , als der¬

jenige der Oefen , zu stellen und mit einer feuersicheren Schutz -

einfafsung zu versehen . . .. .

Ofenröhren .

§ . 51 . Ofenröhren müssen in Schornsteinen ausmünden . Die¬

selben müssen von verputzten Fachwerkswänden und Balkendecken

einen Abstand von mindestens 0,15 M . (5 " ) haben .

Werden sie durch Fachwände oder Balkendecken geleitet , so niüsien

sie 0,25 M . (8Vs
" ) von allem Holzwerk entfernt bleiben .

Backöfen , Setzung mit erwärmter Luft , Keffel -

feuerungen re .

§ . 52 . Backöfen , Oefen zur Heizung mit erwärmter Luft , Kessel¬

feuerungen und ähnliche Feuerungsanlagen sind auf gemauerten

Fundamenten innerhalb eines mit massiven Mauern umschlossenen
und überwölbten Raumes anzulegen .

Fachwerk - wände .

§ . 45 . Fachwerkswände sind mit feuersicherem Material auszu »

rillen .

Dasselbe gilt auch von bloßen Scheidewänden im Innern der¬

jenigen Gebäude , für welche im Uebrigen Maffivbau vorgeschrieben

ist , falls in solchen Gebäuden Scheidewände aus Fachwerk errichtet
werden . . v

Dieselben sind alsdann mit Kalkverputz oder auf andere Weise

euersicher zu bekleiden . Eine bloße Bekleidung von Scheidewänden
mit verputztem Lattenwerk ist nur ausnahmsweise dann zuzulassen
wenn die Herstellung vorschriftsmäßiger Scheidewände nach der

Besonderheit des Falles nicht thunlich ist .

Deckengebälke .

§ . 46 . Die Zwischenräume der Deckengebälke in Wohngebäuden
ind mit möglichst feuersicheren Stoffen auszufüllen und von unten

zu verputzen .

Feuerungsanlage « , Kamine und Schornsteine im

Allgemeinen .

§ . 47 . Feuerungsanlagen und Kamine find so einzurichten , daß

sie leicht zugänglich sind . Bezüglich der Anlage der Schornsteine
kommen die

'
Vorschriften der Verordnung vom 8 . November 1854

(V . B . S . 232 ) zur Anwendung .

Entfernung von allem Holzwerk .

§ . 48 . Wände , an welchen sich Feucrungsanlagen (Herde ,

Essen rc .) befinden , müssen bis auf 0,6 » M . ( 2 '
) Entfernung

von letzteren maffiv ausgeführt werden .

Wo dies in älteren Gebäuden nicht der Fall ist , sind die vor¬

handenen Anlagen längstens binnen Jahresfrist feuersicher herzustellen .

Feuerherde .

§ . 49 . Feuerherde dürfen nicht unmittelbar auf hölzerne Fuß -

bödm gesetzt werden , sind vielmehr durch eine Steinplattenlage
oder eine doppelte Backsteinplüttung von dem Boden zu trennen

und auf eine Entfernung von 0,60 M . ( 2
'
) von der Heizungs¬

öffnung mit einer feuersicheren Vorlage zu versehen .

Gtubenöfeu .

8 . 50 . Stubenöfen müssen von verputzten Fachwerkswänden

mindestens 0,30 M . ( 1 ) und von mit Tafelwerk bekleideten

Wänden 0,60 M . ( 2
'
) entfernt bleiben .

Eine größere Annäherung ist nur zulässig , wenn die Wand

durch ein 0,05 M . ( l2/s
"
) davon entferntes Eisenblech geschützt wird .

Bei Oefen , deren Umfaffungswände ganz aus Kacheln bestehen ,

ist eine Ausnahme hiervon zulässig .

Der Boden in und vor der Heiz - und Aschenfall - Oeffnung mutz

durch Steinplatten , Metallbelag oder auf sonstige Art feuersicher



.
Sollten sich der Ausführung der letztere« Bestimmung bei Ein¬

richtung von Anlagen der bezeichneten Art in bereits bestehenden
Gebäuden erhebliche Schwierigkeiten entgegenstellen , so wird die Bau -
Polizei - Behorde im einzelnen Falle diejenigen Vorsichtsmaßregeln be¬
stimmen , unter welchen die Ausführung der Anlage nachqegeben
werden kann .

Die Leitung der erhitzten Luft ist nur in Röhren aus feuersiche¬
rem Material oder in gemauerten Kanülen , welche gleich den Schorn -
stemen von allem Holzwerk entfernt bleiben müssen , gestattet .

Die Schornsteine von Backöfen , Braukesseln und anderen größeren
Feuerungsanlagen müssen mindestens 3,00 M . ( 10 '

) über die Dach¬
first der höchsten in einem Umkreis von 30,00 M . ( 100 '

) Entfer¬
nung gelegenen Gebäude ( bis zu deren nächststehender Wandflache
gemessen ) hervorragen . Werden letztere erhöht , so kann eine ent¬
sprechende weitere Erhöhung jener Schornsteine verfügt werden .

Zugleich kann die Baupolizei - Behörde in Betress der bezeichneten
Anlagen die etwa weiter geeigneten Sicherungsmaßregeln , sowohl
hinsichtlich deren Entfernung von den angrenzenden Gebäuden als
auch insbesondere bezüglich der Anwendung bewährter Vorrichtungen
zur Verzehrung des Rauches und Verhütung des Herabfallens von
Ruß , anordnen .

Rauchkammern .
§ . 53 . Rauchkammern müssen vollständig massiv angelegt , mit

einem feuersicheren Fußboden versehen , überwölbt , gehörig verankert
und durch eiserne Thüren geschlossen werden .

Treppen in Gebäude « .

_
§ • 64 . Treppen im Innern der Gebäude müssen auf beiden

Leiten von massiven bis zur Dachfläche aufgefllhrten Umfassunqs -
wänden umschlossen und die Dachflächen über dem Treppenraum
von unten verputzt sein .

Führen die Treppen zu Räumen , welche zu öffentlichen Versamm¬
lungen , Lustbarkeiten , feuergefährlichen Gewerben , Fabriken rc . be¬
nutzt werden , so müssen die Treppen außerdem in Stein oder Eisen -
construction , wobei auf den Trittstufen ein Holzbelaq gestattet ist
ausgeführt werden .

' '

^ lt von Kellertreppen . Gebäude von mehr als 30,00 M
( 100 '

) Front - Länge müssen außer der Haupttreppe noch eine zweite
Treppe erhalten .

0

Vorstehende Bestimmungen gelten nicht nur von Neubauten , son -
deru sind auch bei Hauptreparaturen oder Veränderungen insoweit
zur Ausführung zu bringen , als entweder ein ganzes Stockwerk eine
weientliche Umgestaltung erhält , oder die Veränderung die Treppen¬
anlage selbst und deren Umfassungswände berührt .

Gallerten und bedeckte Gänge .
§ . 55 . Gallerten und Gänge , welche sonst nicht zugängliche

Wohnungsräume unter sich oder mit der Treppe , oder welche zwei
Gebäude mit einander verbinden , müssen , wenn sie nicht von unten
massiv fundirt sind , aus unverbrennbarem Material herqestellt wer -
den . Aeußere Aufgänge zu oberen Stockwerken sind mindestens mit
feuersicher « Bedachung zu versehen .

Dächer .
§ • 66 - Die Dacheindeckungen müssen mit feuersicherem Material

ausgefuhrt werden .

Ausgenommen sind isolirt gelegene geringfügige Bauwerke , als
Garten - und Gewächshäuser , Kegelbahnen , offene Schutzdächer , so -

ern darunier nicht leicht entzündliche Stoffe aufbewahrt werden
sollen , und bergt In neuen Bauquartieren , einschließlich der Land¬
häuser , ist nur Eindeckung mit Schiefer oder Metall gestattet

Bei allen Schiefereindeckungen ist zwischen der Dacheinschaluna
und der Kammwand ein Raum von mindestens 4 Cm . ( 1 >/3 " ) frei
zu lassen und mit Schiefer zu überdecken .

Feuergefährliche Gebäude uud Bauteu i « der
Nähe solcher Gebäude .

§ . 57 . Sollen Gebäude , welche vermöge ihrer Bestimmung einen

besonderen Anlaß zur Feuergefahr bieten (z . B . Theater , Magazî ir
zur Aufbewahrung größerer Vorräthe leicht brennbarer Stoffe , o?

® 0 ™

bauliche Anlagen in der Nähe solcher Gebäude errichtet werden i
bleibt e§ dem Ermessen der Polizei - Direction Vorbehalten , die nüffi §• 6
befundenen Vorsichtsmaßregeln in Betreff der Entfernung und '
art anzuordnen . Essund

Bauanlagen iu der Nähe von Eisenbahnen .
8 - 58 . Bezüglich der Errichtung von Gebäuden in der Nähe 6; §• 6

Eisenbahnen wird auf die Polizeiverordnung der Königlichen H bestens
grerung zu Wiesbabeu vom 19 . April 1873 , Amtsblatt No r eiliger «
verwiesen .

V . Erhaltung des Zutritts von Licht und LchboEe/
Stratzenbreite . auM

8 - 59 . Bei Festsetzung ber Straßcnbreite ist auf bie mögliche Mumien
quenj unb auf bie für bie Straße als vorherrschend zu erwarten !
Bauart Rücksicht zu nehmen .

Neue Straßen , auf deren Gestaltung bereits bestehende Anim 8 . k
keinen Einfluß üben , sollen in städtischen Quartieren regelmäß M
nicht unter 14,00 M . ( 462/3 '

) Breite angelegt werben . Ausnahmqebäud
ssnb nur für Verbindungsstraßen von geringer Länge zulässig , an bie

Höhe der Gebäude . £$ J
A . Bei neuen Anlagen . andere

§ . 60 . Die Höhe ber Gebäude soll l1/ * ber Straßenbreite niiber
überschreiten . Dieses Maß wirb bei Eckhäusern , welche an StreßAnlage
von betriebener Breite liegen , nach berjenigen Straße berechnet , ffbestimi
welcher sich bie längere Front befindet ; sind bie Fronten gleich lamfet *
so ist bie breitere Straße maßgebend .

Die Höhe wird von dem Niveau des Trottoirs bis zur ober -' § • f

Kante des Hauptgesimses gemessen . Dünge
Das Dach darf unter keinem größeren Winkel als 45 ° ansteigti ^ ffb B

es sei denn , baß ber gewählte Baustyl des Hauses eine ftärtcbeionbJ
Dachneigung bedingt . von 2

B . In bereits bestehenden Straßen . selbst,
^

, 8 - 61 . Diese Vorschriften finden auch auf bereits bebaute Stnsung
'
d

ffon , jedoch mit folgenden näheren Bestimmungen , Anwendung :
1 ) bei gänzlichem ober theilweisem Umbau bestehender Gebäui »

»st nicht nur bie Beibehaltung ber alten Höhe , auch wenn st § • 6
das obige Maß überschreitet , fonbem event . auch eine weitere Coden in

Höhung insofern zulässig , als bies bie Beibehaltung ber frühemschrifte
Zahl ber Stockwerke , unter Berücksichtigung bes für letztere ijönberu
§ • 65 vorgeschriebenen Höhenmaßes , erforbert ; betreffe

2 ) hat in einer Straße , von einer Seitenstraße zur anbemlenen -

gemessen , bie Mehrzahl ber Gebäude bie nach 8 - 60 zulässige HHnach bi
bereits überschritten , so kann bei Neubauten ober StockaufsetzungeMentli
eine Erhöhung über jenes Höhenmaß ebenfalls gestattet werdennein le

insofern nicht bie Höhe bes in ber betreffenden Straßenabtheilim
befinblichen höchsten Gebüubes überschritten wirb unb nicht SUwVI .
sichten auf Festigkeit be § Gebüubes ober auf Feuersicherheit entgtf <? ; rtrr
genstehen ; ist eine bestehende Straße an bei betreffenden Siem

"

nicht gleich breit , so entscheidet die mittlere Breite .

Höhe der Hintergebäude .
?

§ . 62 . Bei neuen Bauanlagen darf bie Höhe der Hintergebäude ^ ,,,,, ,
diejenigen des Vorderhauses , zu welchen , sie gehören , nicht übeii ™ 7
steigen .

' '

Unbebauter Raum .

8 - 63 . Zu jedem Grundstücke muß bei ber Bebauung ein freie s 7
Raum (Hof ) von minbeftenS 3,50 M . ( ll2/a '

) Breite mit eineuto8mill
Flüchengehalte von 75 Quadratmeter (3Q °) verbleiben . Ausnahwe ^ ^
finb nur bei älteren bereits bebaut gewesenen Grundstücken ge-Dj

'
e t ?t

stattet - barübei



- M 'Vorsthrtfte « tu Betreff der Woh « ungsrSu « »e im

Allgemeine « .

e nöffi §• 64 . Die zu Wohnungen bestimmten Gebäude muffen so an -

nd sEaeleat werden , daß sie hinlänglich Licht und Lust haben und der^
Gesundheit nicht nachtheilig sind .

iett < Höhe der Räuure .

Ähe 6: §• 65 . Alle Wohnungsräume müssen in neuen Gebäuden min -

ben N-destens 2,70 M . (9 '
) und , wenn sie in vorhandenen Gebäuden neu

No . i eingerichtet werden , mindestens 2,40 M . ( 8 '
) lichte Höhe erhalten .

Höhenlage .

o , § . 66 . Neue Wohnungen im Erdgeschoffe müssen mit dem Fuß -
^ " lboden mindestens 0,60 M . ( 2 '

) über dem Niveau des Trottoirs

angelegt werden .

Ausnahmen sind für Einrichtung von Läden und Wirthschafts -

che Fvlocalen gestattet .

Stellung von Oeeonorniegebäude « re .

Anlagk § . 67 . An Straßen sollen nur Hauptgebäude gestellt werden ,
leimig Ist nach den räumlichen Verhältnissen die Stellung von Sciten -

nahmgebäuden (Oeconomiegebäuden , Brennereien , Brauereien , Werkstätten )
ig . an die Straße nicht zu umgehen , so sind unmittelbare Ausgänge

aus denselben auf die Straße incht zu gestatten : dieselben müssen
nach dem Hofe führen . Desgleichen dürfen solche Gebäude oder

andere Räume , in welchen Rauch , Dampf oder übelriechende , oder

te njjder Gesundheit nachtheilige Luftarten erzeugt werden , soweit deren

StraßAnlage nach § . 5 überhaupt gestattet ist , keine zu deren Abführung

inet ^ bestimmte Oeffnungen nach der Straße erhalten .

ch lm Abtritte re . , Anlage « vo « Bru « « e « und Canälen .

Allgemeine Bestimmungenng :
lebäui »

obm ' § • 68 . Hinsichtlich der Anlagen von Abtritten und Abrittsgruben ,
Düngergruben , Schmutzwasiergruben , sodann von Abzugscanälen

isteiakk ^ nd Brunnen wird auf die Bestimmungen der desfalls bestehenden"
besonderen polizeilichen Vorschriften verwiesen . Zur Einführung‘
üon Abzugscanälen in städtische Hauptcanäle ist stets die Ge¬

nehmigung der Gemeindebehörde einzuholen und sowohl die Anlage
selbst , als die Wiederherstellung des Straßenpflastevs nach Anwei -

■ Stufung des städtischen Baubesmten auszuführen .

nn st § • 69 . Bereits vorhandene Anlagen und Einrichtungen , welche
-re Erben in vorstehenden Abschnitten der Bauordnung enthaltenm Bor -

nhemschriften nicht entsprechen , müssen , sofern nicht in Bezug auf Ab -

ere Änderung einzelner Arten bestehender baulicher Anlagen in den

betreffenden Paragraphen besondere Bestimmungen getroffen sind ,
indereWnen Vorschriften gemäß beseitigt oder abgeändert werden , wenn

-e Höbbach dem Ermeffen der Polizei - Direction überwiegende Gründe der

tzungeibffentlichen Sicherheit dieses unerläßlich oder unaufschiebbar erschei -

verdennein lassen .

%3yi . Besondere Bestimmungen in Betreff von

^ Eingrabungen im Bereiche der Thermalquellen .

Allgemeine Vorschrift .

§ . 70 . Bezüglich vorzunehmender Eingrabungen in dem Gebiete

. .. . der Thermalquellen wird im Allgemeinen auf die besondere Ver -
>evauvord ^ ng , betreffend die Erhaltung der bestehenden Mineralquellen ,

uvttpom 7 . Juli 1860 , V . B . S . 137 , verwiesen .

Verfahre « bei dem d « rch Ausgrabungen veran¬

laßte « Hervortrete « vo « Thermalwaffer .
> freie § 71 . Hat die Vornahme gestatteter Grundarbeiten eine Aus -

einei,fttömung von Thermalwasser zur Folge , so ist der Bauherr verpflich -
layme tet , hiervon alsbald Anzeige bei der Polizei - Direction zu machen .
•n ^ 'Die letztere wird , nach eingeholtem technischen Gutachten , Verfügung

darüber erlassen , welches Verfahren einzshalten sei , damit einer et¬

waigen Gefährdung bereits bestehender Thermalquellen vorgebeugt
werde .

Der Bauende ist verpflichtet , den in dieser Beziehung gemacht
werdenden Auflagen nachzukommen und erforderlichen Falls die be¬

gonnenen Arbeiten vorläufig und bis zur Ausführung der vorzu -

kehrenden Sicherungsmaßregeln einzustellen .

Vornahme von Veränderu « ge « a « bestehende «
Quelle « .

§ . 72 . In gleicher Weise unterliegt die Vornahme jeder Ver¬

änderung an bestehenden Thermalquellen , insbesondere die Aus¬

führung von Neufassungen , von Veränderungen der Höh « des

Wasserspiegels und dergleichen stets der Genehmigung der Polizei -
Direction . —

Die Letztere wird vor Ertheilung derselben eine Untersuchung der

Zulässigkeit von dem in dem vorhergehenden Paragraphen ange¬
gebenen Gesichtspunkte aus anordnen und daraufhin die Bedingun¬
gen vorschreiben , unter welchen die beabsichtigten Arbeiten ausge -

führt werden können .

VII . Besondere Vorschriften in Betreff der

LalldHausbauten .

Entfer « ung der einzelnen Gebäude von einander .

§ . 73 . Auf eine geringere Entfernung als 6,00 M . ( 20 '
) dürfen

Hauptgebäude in keinem Falle zusammenrücken .
Eine Errichtung von Gebäuden in geringerer Entfernung als

3,00 M . ( 10 '
) von der Grenze des Nachbars ist , auch wenn sonstige

Anstände nicht vorliegen , nur mit ausdrücklicher Einwilligung des

Letzteren gestattet .
Bei Berechnung dieses Abstandes ist , wenn die Grenze einen un¬

regelmäßigen Lauf nimmt oder mit der Fluchtlinie der Gebäude
einen schiefen Winkel bildet , die mittlere Entfernung entscheidend .

Für Hinter - und Seitengebäude kann , vorbehaltlich der Bestim¬
mungen über Brandmauern , eine größere Annäherung ausnahms¬
weise dann gestattet werden , wenn die localen Verhältnisse eine

andere Stellung wesentlich erschweren .

Entfernung der Gebäude von der Straße .

§ . 74 . Die Gebäude sollen in der Regel in keiner geringeren
Entfernung als 5,00 M . ( 162/s ‘

) von der bestehenden , oder falls
eine Erbreiterung der Straße für nothwendig erkannt ist , von deren

künftigen Fluchtlinie errichtet werden .

Aeutzere Herstellung der Landhausbauten .

§ . 75 . Nicht allein die der Hauptstraße zugekehrte Fa <,ade ,
sondern auch die übrigen Seiten der Gebäude müssen ein gefälliges
Aeußere erhalten .

Die Errichtung von Hinter - und Seitengebäuden ist möglichst zu
beschränken .

Einfriedigungen .

§ . 76 . Jede Landhausbesitzung ist längs der Straße mit einer

paffenden Einfriedigung zu versehen .

VIII . Verfahren bei Anlegung neuer Bau¬

quartiere und Straßen .

Erfordernitz bestehender Zufahrt zu neu zu er -

richtenden Gebäuden .

§ . 77 . Gebäude dürfen nur auf Grundstücken errichtet werden ,
welche von einer öffentlichen Straße , einem öffentlichen Platze , einem

öffentlichen Wege oder einem ständig bestehenden Privatwege aus eine

hinreichende Zufahrt haben . Als Fußwege angelegte Alleen und Pro¬
menaden sind in dieser Beziehung als öffentliche Wege nicht zu be¬

trachten .
Die Breite der Zufahrt hat sich nach dem Special - Bebauungs¬

plane zu richten .

Handelt es sich um geringfügige , oder bloß auf Widerruf gestattete ,
oder außerhalb des in den Cemral - Bebmiungsplan gezogenen Ter -



rains zu errichtende Bauanlagen , so wird die für «die Zufahrt er¬

forderliche Breite , je nach der Bedeutung und Zahl der aufzuführenden
Gebäude von der Polizei - Direction im einzelnen Falle entweder ein -

oder zweispurig auf 4,00 — 6,00 M . ( IS1/ ? — 20 ' ) bestimmt .

Errichtung von Gebäude « an unbefestigte « Wegen .

§ . 78 . Sollen an bestehende Feld - oder Gewanvenwege , welche
einer festen steinernen Unterlage entbehren , Gebäude errichtet oder

solche Wege als Zufahrten zu Baustellen benutzt werden , so kann

verlangt werden , daß dieselben schon vor Beginn des Bauwesens
durch Chaussirung oder Pflasterung in einen Zustand gebracht
werden , welcher deren Benutzung für die Zufuhr der Baumateria¬

lien ohne Beeinträchtigung der ursprünglichen Zweckbestimmung der

Wege ermöglicht .

Norm gebende Vorfchrifte « des General - Bauplans .

§ . 79 . Für neue Anbauten außerhalb der bestehenden Stabt -

theile dient der genehmigte Gcneralbauplan zur Richtschnur .
Es sind darin diejenigen Grundflächen , welche für Anlage städti¬

scher Quartiere und diejenigen , welche für Landhaus - Bauten be¬

stimmt sind , näher bezeichnet ; von der Bebauung ausgeschlossen sind
diejenigen Grundflächen , welche nach diesem Plane für Straßen
und freie Plätze in Aussicht genommen sind oder zur Erhaltung
der im Interesse des Curorts bestehenden Anlagen und Promme -

naden von einer Einengung und Beschränkung durch Bauten ver¬

schont bleiben müssen .

Widerruflich gestattete Bauanlagen .

§ . 80 . Die bloß zeitweise (widerrufliche ) Gestattung von Bau¬

anlagen auf Grundflächen , welchen nach dem Generalbauplane eine

andere Bestimmung zugcwicsen ist , soll sich nur auf geringfügige ,
leicht Wiede : zu beseitigende Bauwerke , Brunnen rc . beschränken .

Der Bauende hat dieselben ohne Anspruch auf Entschädigung
wieder zu entfernen , sobald die durch derlei Anlagen in Anspruch

genommene Grundfläche im Sinne des Generalbauplans Verwendung
finden soll .

Special - Bebauungspläne für die einzelnen Bau¬

quartiere .

Z . 81 . Bei Errichtung von Neubauten innerhalb der durch den

Generalbauplan vorgezeichneten Grenzen ist nach den für die ein¬

zelnen Baulinien oder Bauquartiere aufzustellenden Specialbebauungs -

Plänen zu verfahren . Dasselbe gilt von der Eröffnung neuer Straßen
im Innern der Stadt .

Der Specialbebauungsplan soll enthalten :

1 ) die Situation des zu bebauenden Terrains und der angrenzen¬
den Grundstücke mit Angabe der einzelnen , die Gesammtfläche bil¬

denden Liegenschaften , der darauf etwa bereits befindlichen Bauwerke ,
der durchziehenden Straßen , Wege , Bäche , Canäle und Röhren¬
leitungen ;

2 ) das bestehende und das beantragte neue Niveau ;
3 ) die Baufluchtlinien ;
4 ) die Breite der Straßen , insbesondere die Art der Verwendung

des zwischen den Fluchtlinien belegenen Terrains zu Straßen - und

Trottoir - Anlagen , Vorgärten , Alleen rc . ;
5 ) die zukünftige Canalanlage in ihrer Verbindung mit dem be¬

stehenden Canal - System .

Ucberrrahme der Anlagekosten « euer Straßen .

§ . 82 . Vor Ertßeilung der Bauerlaubniß muß von dem die¬

selbe Nachsuchenden der Nachweis geliefert werden , daß bezüglich der

der städtischen Verwaltung gegenüber zu übernehmenden Lasten und

Verpflichtungen eine Regelung durch Vereinbarung oder Entscheidung
stattgefunden hat .

eine paffende Einfügung in das dem genehmigten Generalbaupl «

zu Grunde liegende Straßensystem , noch auch in polizeilicher H
sicht ein Anstand obwaltet .

In Bezug auf solche Straßen übernimmt die Stadtgemeinde kemer !

Verpflichtungen , weder hinsichtlich der Herstellung und Unterhaltu »

noch auch hinsichtlich b « Entwässerung , sowie der Durchführung
Wasser - und Gasleitung . __ __

Der Umwandlung der Eigenschaft einer Privatstraße in eine öfsei
liche , bezw . die Uebernahme derselben von Seiten der Stadtgemeiü *

setzt das Vorhandensein eines öffentlichen Jnüreffes , sowie eine , bi

Bestimmungen der Bauordnung entsprechende Herstellung der Stü

voraus . , ,Un ‘

IX . Competenz und Strafbestimmungen . r
^ er (

?

Königliche Regierung . § zur ?

§ . 84 . Die Genehmigung des Generalbauplans , die Entscheide ’

auf Anträge wegen Erweiterung und Umänderung desselben , jot
die Genehmigung der bei Eröffnung neuer Baulinien zu Grün ---- -

zu legenden Specialbebauungspläne gehören zur Competenz Köm ~ i '

Regierung . $ ° fe

Polizei - Dircetion .

§ . 85 . Die Verfügung auf Specialgesuche um Erlaubniß ; zffint
Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen , welche den t W

nehmigten Bebauungsplänen nicht widersprechen , desgleichen die Bi

fügung auf Gesuche nm Gestattung der Vornahme von Haupt »! 282

ändernngen an vorhandenen Bauwerken (§ . 2 ) steht in erster Z
stanz der Polizei - Direction , nach Anhörung der Gemeindebehör !

zu . — Von der Entscheidung der Polizei - Direction steht den E F '

theiligten die Berufung an Königl . Regierung offen . ;
den i

UnconcefsioriirLe und eonccfsionswidrige Bautei -

§ . 86 . Erst nach erfolgter Zustellung der schriftlichen Verfüg «

auf das eingereichte Baugesuch , oder , falls gegen dasselbe Beruf » össen
ergriffen ist , nach endgiltig erfolgter Erledigung derselben , darf c S
der Ausführung des Baues begonnen werden .

' W

Die Vorschriften des Bauconsenses find genau einzuhalten . ■
____

Sowohl der Bauherr als die betheiligten Bauhandwerker sind des
verantwortlich , daß nicht ohne Erwirkung der Bauerlaubniß in

nicht gegen deren Vorschriften gebaut wird .

Unconcessionirte oder concessionswidrige Bauanlagen müssen e

Verlangen der Polizei - Direction sofort eingestellt , nöthigenfalls bin X
Abbruch beseitigt , beziehungsweise den Bestimmungen der Bauerlai ' bn « S

gemäß verbessert werden . 5 g
Im Falle der Unterlassung oder Verspätung der in § . 7 w W

geschriebenen Anzeige kann verlangt werden , daß der Bau in bti 7

jenigen Zustand zurückversetzt werde , welcher die Vornahme der « W
forderlichen Prüfung möglich macht .

Strafbestimmungen .

§ . 87 . Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Sm j
ordnung werden , wenn nicht andere Strafen auf Grund bestehens ggn
allgemeiner Gesetze verwirkt sind , mit einer Polizeistrafe von 1 d ^ se
30 Mark ( 10 Sgr . bis 10 Thlr .) bestraft , in welche sowohl l sg
Bauherr als auch die von ihm mit der - Ausführung beauftragt
Personen , jeder für sich , verfallen .

Die Polizei - Direction ist außerdem befugt , diejenigen Arbeit « M
welche Hausbesitzer und Grundeigenthümer nach den Bestimmung 9teis
der Bauordnung vorzunehmen haben , im Weigerungs - oder Zögerung

*

falle auf deren Kosten in Ausführung bringen zu lassen .
1

X . Schlußbestimmung . 2
Privatstratzc « .

Druck uud Verlag der L . Schellenderg
'
jchm Hof -Buchdrucker « in Wiesbaden .

§ . 83 . Die Gestattung der Anlage von Privatstraßen durch
einzelne oder mehrere en dem Besitze eines Bauterrains beseitigte
Grundeigenthümer hängt davon ab , daß weder in Beziehung auf

§ . 88 . Diese Verordnung tritt für den Umkreis der Stadt w

Gemarkung Wiesbaden mit dem 1 . Januar 1874 in Wirksam !«

Wiesbaden , 30 . December 1873 . Der Königl . Polizei - Director .

v . Strauß .

2

(Bf
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